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Textliche Festsetzungen, Hinweise und Empfehlungen 

(April 2017) 

Die nachfolgend aufgelisteten Festsetzungen sind hinsichtlich ihres räumlichen Geltungsberei-
ches deckungsgleich mit dem in der 5. Änderung des Bebauungsplanes 043 I „Rosenstock - 
1. Teilabschnitt“ in Lampertheim zeichnerisch festgesetzten Geltungsbereich. Die zeichneri-
schen und sonstigen Festsetzungen der Plandarstellung werden durch die textlichen 
Festsetzungen ergänzt. 

Mit der vorliegenden 5. Änderung des Bebauungsplanes 043 I „Rosenstock - 1. Teilabschnitt“ in 
Lampertheim wird der bestehende Bebauungsplan 043 I „Rosenstock - 1. Teilabschnitt“ (in Kraft 
getreten am 04.09.1990) im entsprechenden Teilbereich überplant und ersetzt. 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB in 
Verbindung mit der BauNVO 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 und 8 
BauNVO) 

In den zeichnerisch festgesetzten „Eingeschränkten Gewerbegebieten“ (Teilbereiche „GEE2.1“, 
„GEE2.2“ und „GEE2.3“) sind gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO folgende Nutzungen allgemein zulässig: 

 Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 

 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

 Tankstellen, 

 Anlagen für sportliche Zwecke. 

Gemäß § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO ist das Plangebiet jedoch nach den besonderen 
Eigenschaften der Betriebe und Anlagen wie folgt zu gliedern: 

In den zeichnerisch festgesetzten „Eingeschränkten Gewerbegebieten“ (Teilbereiche 
„GEE2.1“, „GEE2.2“ und „GEE2.3“) wird als Einschränkung festgesetzt, dass hier ausschließlich 
solche Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig sind, deren Geräusche die in der nachfol-
genden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK,k nach DIN 45691 tags (6:00 bis 
22:00 Uhr) und nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) nicht überschreiten. 

Emissionskontingente LEK,k in dB(A)/m²: 

Teilbereich LEK,Tag [dB(A)/m²] LEK,Nacht [dB(A)/m²] 

GEE2.1 60 52 

GEE2.2 61 40 

GEE2.3 61 40 

Die aufgeführten Emissionskontingente gelten für die Richtungssektoren A bis D. 

Die Richtungssektoren sind wie folgt definiert: 

Bezugspunkt: X = 462693, Y = 5493615 (UTM 32, Referenzsystem ETRS89) 

Richtungssektor A: (31°/152°) von Nord = 0° im Uhrzeigersinn 

Richtungssektor B: (152°/176°) von Nord = 0° im Uhrzeigersinn 

Richtungssektor C: (176°/272°) von Nord = 0° im Uhrzeigersinn 

Richtungssektor D: (272°/31°) von Nord = 0° im Uhrzeigersinn 
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Für die zeichnerisch dargestellten Richtungssektoren A bis D erhöhen sich die Emissions-
kontingente LEK,k um folgende Zusatzkontingente: 

Richtungssektor 
Zusatzkontingent Tag 

[dB(A)/m²] 
Zusatzkontingent Nacht 

[dB(A)/m²] 

A 6 3 

B 0 0 

C 3 2 

D 11 5 

Die Prüfung der Einhaltung hat nach DIN 45691 vom Dezember 2006, Abschnitt 5 in 
Verbindung mit Anhang A2 der DIN 45691 zu erfolgen. 

Die Anwendung der Summation und der Relevanzgrenze nach Abschnitt 5 der DIN 45691 ist 
zulässig. 

In den zeichnerisch festgesetzten „Eingeschränkten Gewerbegebieten“ (Teilbereiche „GEE2.1“, 
„GEE2.2“ und „GEE2.3“) können gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO folgende Nutzungen ausnahmsweise 
zugelassen werden: 

 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche 
und Baumasse untergeordnet sind, 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke. 

Die nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten werden 
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und sind damit nicht 
zulässig. 

Freistehende Werbeanlagen (z.B. Werbepylone, Preismasten etc.) sind gemäß § 1 Abs. 5 
BauNVO nur an der Stätte der Leistung zulässig. Je Gewerbebetrieb ist zudem nur eine 
freistehende Werbeanlage zulässig. 

In den zeichnerisch festgesetzten „Eingeschränkten Gewerbegebieten“ (Teilbereiche „GEE2.1“, 
„GEE2.2“ und „GEE2.3“) wird gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO festgesetzt, dass folgende Nutzungen 
unzulässig sind: 

 Zentrenrelevanter Einzelhandel gemäß folgender Sortimentsliste: 
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Ausgenommen hiervon ist Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten im Zusam-
menhang mit Tankstellen (Tankstellenshops), der bis zu einer Verkaufsfläche von maxi-
mal 100 m² zulässig ist. 

Für die Selbstvermarktung der in diesen Gebieten produzierenden und weiterverarbeiten-
den Betriebe kann zentrenrelevanter Einzelhandel als Ausnahme zugelassen werden, 
wenn die Verkaufsfläche einen untergeordneten Teil der durch das Betriebsgebäude 
überbauten Fläche einnimmt und keine negativen städtebaulichen Auswirkungen im Sinne 
des § 34 Abs. 3 BauGB zu erwarten sind. 

 Vorhaben, die gemäß der Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben (Anlage 1 UVPG) in 
Spalte 1 der UVP-Pflicht oder gemäß Spalte 2 der Pflicht zur Vorprüfung des Einzelfalls 
unterliegen. 

Vorhaben, die gemäß der Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben (Anlage 1 UVPG) gemäß 
Spalte 2 der Pflicht zur Vorprüfung des Einzelfalls unterliegen, können als Ausnahme 
zugelassen werden, sofern als Ergebnis der Vorprüfung festgestellt wird, dass eine UVP-
Pflicht nicht besteht. Diese Ausnahme gilt nicht für Einzelhandelsvorhaben. 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 19 
BauNVO) 

Teilbereiche „GEE2.1“ und „GEE2.2“ des „Eingeschränkten Gewerbegebietes“: 

Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß: 0,6 

Maximale Höhe baulicher Anlagen: 12,00 m über Bezugspunkt B = 93,46 müNN 
(siehe Lage des Bezugspunktes in der Plan-
zeichnung) 

Maximale Traufhöhe: 9,50 m über Bezugspunkt B = 93,46 müNN 
(siehe Lage des Bezugspunktes in der Plan-
zeichnung) 

Teilbereich „GEE2.3“ des „Eingeschränkten Gewerbegebietes“: 

Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß: 0,6 

Maximale Höhe baulicher Anlagen: 7,00 m über Bezugspunkt B = 93,46 müNN 
(siehe Lage des Bezugspunktes in der Plan-
zeichnung) 

Maximale Traufhöhe: 5,00 m über Bezugspunkt B = 93,46 müNN 
(siehe Lage des Bezugspunktes in der Plan-
zeichnung) 

Bei baulichen Anlagen mit Pultdachkonstruktion gilt die festgesetzte maximale Höhe baulicher 
Anlagen als maximal zulässige Höhe der höheren Außenwandseite (einschließlich eventueller 
Attika) und die festgesetzte maximale Traufhöhe als maximal zulässige Höhe der niedrigeren 
Außenwandseite (einschließlich eventueller Attika). 

Bei baulichen Anlagen mit Flachdachkonstruktion gilt die festgesetzte maximale Traufhöhe als 
maximal zulässige Höhe der Außenwände (einschließlich eventueller Attika). 

3. Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten sowie für Nebenan-
lagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 12, 14 Abs. 1 und 23 Abs. 5 BauNVO) 

Stellplätze mit ihren Einfahrten und freistehende Werbeanlagen (z.B. Werbepylone, Preismas-
ten etc.) sind sowohl innerhalb als auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig, jedoch nicht in den zeichnerisch festgesetzten „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ mit den Kennzeichnungen „A1“ und „A2“. 

Carports (überdachte Stellplätze bzw. offene Garagen) und Garagen mit ihren Einfahrten sind 
ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
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Einrichtungen und Anlagen für die Tierhaltung, einschließlich der Kleintierhaltung, im Sinne der 
BauNVO sind nicht zulässig. 

4. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Bei Zäunen ist zwischen Zaununterkante und Boden ein Abstand von mindestens 10 cm 
einzuhalten. Mauersockel sind unzulässig. 

Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich Kaltlichtlampen (umweltfreundliche Natriumnie-
derdrucklampen oder Lampen mit warmweißen LEDs) zulässig. 

5. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 

Je angefangene 500 m² Grundstücksfläche ist mindestens ein Laubbaum-Hochstamm 
anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Abgängige Bäume sind zu ersetzen. 
Bestandsbäume und innerhalb der „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen“ mit der Kennzeichnung „A1“ zu pflanzende Bäume werden 
angerechnet. 

Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen“ mit der Kennzeichnung „A1“ sind mindestens 1 Gehölz je 1,5 m² 
Pflanzfläche sowie 2 Heister und 1 Laubbaum-Hochstamm je angefangene 100 m² Pflanzfläche 
zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. 

Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen“ mit der Kennzeichnung „A2“ ist mindestens 1 Gehölz je 1,5 m² 
Pflanzfläche zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. 

Die Pflanzdichte ist nach Art zu variieren und soll einen gestuften und gruppierten Aufbau der 
Pflanzung zum Ziel haben. 

Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten „Öffentlichen Straßenverkehrsflächen“ der Neuschloß-
straße sind mindestens 12 Laubbaum-Hochstämme zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und zu 
pflegen. 

Bei allen Anpflanzungen bzw. bei der Nachpflanzung abgängiger Gehölze sind ausschließlich 
standortgerechte und heimische Gehölze mit folgenden Mindestpflanzqualitäten gemäß den 
aktuellen „Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen“ der FLL zu verwenden: 

 Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit Ballen, 14 - 16 cm Stammumfang, 

 Verpflanzte Heister, mit Ballen, 150 - 175 cm, 

 Verpflanzte Sträucher, 4 Triebe, 40 - 60 cm. 

Das Anpflanzen von Hybridpappeln und Nadelbäumen ist unzulässig. 

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach § 81 Abs. 1 HBO in 
Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB 

1. Gestaltung der Standflächen für Abfallbehältnisse (§ 81 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
HBO) 

Zwischen den zeichnerisch festgesetzten „Öffentlichen Straßenverkehrsflächen“ (Teilflächen 
der Industriestraße und der Neuschloßstraße) und den überbaubaren Grundstücksflächen sind 
Standflächen für Abfallbehältnisse nicht zulässig. 
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2. Nutzung, Gestaltung und Bepflanzung der Grundstücksfreiflächen (§ 81 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 HBO) 

Zwischen den zeichnerisch festgesetzten „Öffentlichen Straßenverkehrsflächen“ (Teilflächen 
der Industriestraße und der Neuschloßstraße) und den überbaubaren Grundstücksflächen 
dürfen insgesamt maximal 50 % der Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten 
genutzt werden. 

Mindestens 10 % der Grundstücksflächen sind zu begrünen. 

Freiflächenplan: 

Zur Beurteilung der planungsrechtlichen Zulässigkeit eines Bauvorhabens ist mit den 
Bauvorlagen ein qualifizierter Freiflächenplan im Maßstab von mindestens 1:200 beizufügen, in 
dem insbesondere die bebauten Flächen, sonstige befestigte Flächen, wie Kfz-Stellplätze, 
Zugänge oder Zufahrten und die Art ihrer Befestigung, die bepflanzten Flächen und die Art ihrer 
Bepflanzung, die zu pflanzenden Gehölze sowie sonstige Begrünungsmaßnahmen (wie 
Fassaden- oder Dachbegrünung) mit Artenangabe und Pflanzgrößen detailliert dargestellt 
werden. 

Pflanzzeitpunkt: 

Die festgesetzten Pflanzgebote sind innerhalb eines Jahres nach der Fertigstellungsanzeige zu 
realisieren. 

C. Hinweise und Empfehlungen 

1. Denkmalschutz (§ 21 HDSchG) 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler, wie Mauern, 
Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z.B. Scherben, Steingeräte, 
Skelettreste), entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich der 
hessenARCHÄOLOGIE (Archäologische Abteilung des Landesamtes für Denkmalpflege 
Hessen) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises Bergstraße anzuzeigen. Der 
Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten 
Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu 
schützen (§ 21 Abs. 3 Satz 1 HDSchG). 

2. Baugrund, Grundwasser und Bodenschutz 

Es wird darauf hingewiesen, dass von der Stadt Lampertheim im Zuge dieser Planung keine 
Baugrunderkundung durchgeführt wurde. Es wird daher empfohlen, vor Planungs- bzw. 
Baubeginn eine objektbezogene Erkundung zur Gründungssituation und in Bezug auf die 
Grundwasserstände durchzuführen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass insbesondere bei der Verwendung wassergefährdender 
Stoffe (z.B. Kraftstoff in einer Tankstelle) besondere, bauliche Sicherheitsvorkehrungen 
erforderlich werden (z.B. Auftriebssicherheit unterirdischer Kraftstofftanks), um den Anforderun-
gen des Grundwasserschutzes zu entsprechen. 

Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische 
Auffälligkeiten (z.B. außergewöhnliche Verfärbungen, Geruch) zu achten. Ergeben sich bei den 
Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung begründen, 
sind diese umgehend der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, 
Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. 
Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädliche Bodenver-
änderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Beeinträch-
tigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder 
erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. 
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Bei bauaufsichtlichen Verfahren, die Altflächen, schädliche Bodenveränderungen und/oder 
Grundwasserschäden betreffen, ist die zuständige Bodenschutzbehörde beim Regierungsprä-
sidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, zu 
beteiligen. 

Zur Gewährleistung des Bodenschutzes (§ 202 BauGB) sind Maßnahmen zur Erhaltung und 
zum Schutz des Bodens - insbesondere des Oberbodens - vor Vernichtung oder Vergeudung 
vorzusehen. Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzes wird 
hingewiesen. Die einschlägigen Richtlinien, Verordnungen und Regelwerke sind zu beachten. 

3. Vernässungs- und Überschwemmungsgefahr (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB) 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet im räumlichen Geltungsbereich des 
„Grundwasserbewirtschaftungsplanes Hessisches Ried“ (StAnz. 21/1999 S. 1659) liegt, dessen 
Vorgaben zu beachten sind. Während der Ausarbeitung dieser Verwaltungsvorschrift in den 
1990er-Jahren lagen niedrige Grundwasserstände vor, weshalb mit dem Grundwasserbewirt-
schaftungsplan auch die Anhebung der Grundwasserstände beabsichtigt wurde. Seither haben 
sich die Grundwasserstände zwar erholt, eine Erhöhung der Grundwasserstände ist jedoch 
weiterhin möglich, die im Rahmen einer künftigen Bebauung bei der endgültigen Bauausfüh-
rung zu beachten sind. Im Plangebiet muss nicht nur mit hohen, sondern auch mit stark 
schwankenden Grundwasserständen gerechnet werden. Bei hohen Grundwasserständen ist 
derzeit mit Flurabständen von 4 - 5 m (Quelle: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt 
und Geologie (HLNUG); Grundwasserflurabstandskarte vom April 2001) zu rechnen. Im 
Plangebiet wurden auch niedrige Grundwasserstände von 5 - 7,5 m unter Flur gemessen 
(Quelle: HLNUG; Grundwasserflurabstandskarte vom Oktober 1976). Maßgeblich sind jeweils 
die langjährigen Messstellenaufzeichnungen des Landesgrundwasserdienstes und speziell die 
Richtwerte der Referenzmessstellen des Grundwasserbewirtschaftungsplanes zu berücksichti-
gen. Auf die im Grundwasserbewirtschaftungsplan festgelegten Zielpegelwerte wird insbeson-
dere hingewiesen. Demzufolge ist in einigen Planungsgebieten mit Nutzungseinschränkungen 
(z.B. Verzicht auf Unterkellerung) oder zusätzlichen Aufwendungen (z.B. bauliche Vorkehrun-
gen gegen Vernässung) zu rechnen. Diese sind entschädigungslos hinzunehmen. Wer in ein 
bereits vernässtes oder vernässungsgefährdetes Gebiet hinein baut und keine Schutzvorkeh-
rungen gegen Vernässung trifft, kann bei auftretenden Vernässungen keine Entschädigung 
verlangen. 

Das Plangebiet liegt im überschwemmungsgefährdeten Gebiet (Risikoüberschwemmungsge-
biet) des Rheins, welches bei Überschreitung des Bemessungshochwassers oder bei Versagen 
von Deichen oder vergleichbaren öffentlichen Hochwasserschutzeinrichtungen mit einer 
mittleren Überflutungshöhe von 0,0 m bis 0,5 m überschwemmt werden kann. In diesen 
Gebieten sind bei Sanierung und Neubau Vorkehrungen zu treffen und, soweit erforderlich, 
bautechnische Maßnahmen vorzunehmen, um den Eintrag von wassergefährdenden Stoffen 
bei Überschwemmungen entsprechend dem Stand der Technik zu verringern. 

4. Sammeln, Verwenden und Versickern von Niederschlagswasser 

Es wird empfohlen, anfallendes Niederschlagswasser zu sammeln und als Brauchwasser 
und/oder für die Grünflächenbewässerung zu nutzen. 

Das nicht verwendete Niederschlagswasser sollte nach Möglichkeit vor Ort versickert werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass für die Versickerung von Niederschlagswasser grundsätzlich 
eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist (§§ 8 und 9 Wasserhaushaltsgesetz - WHG). 
Das Konzept für die Niederschlagswasserversickerung ist rechtzeitig vor Baubeginn mit der 
Unteren Wasserbehörde des Kreises Bergstraße abzustimmen und ein Erlaubnisantrag ist bei 
der Unteren Wasserbehörde zu stellen. 
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5. Immissionsschutz 

Die Kontingentierungsfestsetzung (siehe Festsetzung A.1.) wird beim Neubau oder bei der 
Änderung von baulichen Anlagen wirksam. Mit dem Antrag auf Neubau, Erweiterung oder 
Nutzungsänderung einer baulichen Anlage innerhalb der kontingentierten Baugebiete ist 
nachzuweisen, dass die festgesetzten Emissionskontingente (zzgl. Zusatzkontingente) und die 
damit verbundenen zulässigen Immissionsanteile (Immissionskontingente) an den maßgebli-
chen Immissionsorten eingehalten werden. 

Sind einem Vorhaben mehrere Teilflächen oder Teile von Teilflächen zuzuordnen, dürfen die 
Immissionskontingente dieser Teilflächen und Teile von Teilflächen energetisch summiert 
werden (Summation gemäß Punkt 5 der DIN 45691). Die Festsetzung gilt in diesem Fall als 
erfüllt, wenn die Geräuschimmissionen des gesamten Vorhabens die energetische Summe aller 
Immissionskontingente der in Anspruch genommenen Teilflächen einhält. Ein Vorhaben erfüllt 
auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn der Beurtei-
lungspegel Lr,j den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 
15 dB(A) unterschreitet (Relevanzgrenze gemäß Punkt 5 der DIN 45691). 

6. Artenschutz 

Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes oder auch bei Abriss-, Umbau- oder Sanierungsar-
beiten sind die artenschutzrechtlichen Störungs- und Zugriffsverbote des Bundesnaturschutz-
gesetzes (z.Zt. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG) zu beachten - und zwar unabhängig 
davon, ob die Maßnahmen baugenehmigungspflichtig sind oder nicht. 

Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Verbote fallen unter die Bußgeld- bzw. Strafvor-
schriften (§§ 69 und 71a BNatSchG). 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Gehölzrodungen die zeitlichen Beschränkungen des § 39 
BNatSchG (zulässig nur im Zeitraum zwischen 1. Oktober und 28./29. Februar) zu beachten 
sind, um einen Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Verbote zu vermeiden bzw. das Risiko 
eines solchen zu reduzieren. 

Zur Vermeidung der Verbotstatbestände wird eine ökologische Baubegleitung empfohlen. Es 
wird zudem empfohlen, im Zweifelsfall eine fachlich geeignete Person zur Beurteilung der 
Situation bereits vor der Durchführung von Maßnahmen einzuschalten. 

7. Pflanzabstände zu Ver- und Entsorgungsleitungen 

Bei Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich von unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen 
sind ausreichende Pflanzabstände einzuhalten, damit Auswechslungen oder Reparaturen 
dieser Anlagen vorgenommen werden können. 

Im Hinblick auf Baumpflanzungen im Bereich von Leitungstrassen ist das Merkblatt „Bäume, 
unterirdische Leitungen und Kanäle, Ausgabe 2013“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen (FGSV) zu beachten. 

Darüber hinaus ist bei Anpflanzungsmaßnahmen im Bereich von Leitungstrassen zu beachten, 
dass tiefwurzelnde Bäume nach DIN 18920 und den technischen Richtlinien GW 125 einen 
Mindestabstand von 2,5 m zu den Ver- und Entsorgungsleitungen aufweisen müssen. 
Grundsätzlich sollte bei Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und Hecken zu den 
Leitungstrassen ein Abstand von 2,5 m eingehalten werden, damit einerseits Beschädigungen 
der Leitungen durch Wurzeldruck und Bodenaustrocknung und andererseits Beeinträchtigungen 
der Bepflanzung (z.B. bei erforderlichen Tiefbauarbeiten) vermieden werden. Sollte dieser 
Abstand bei der Anpflanzung unterschritten werden, so sind technische Schutzmaßnahmen 
oder sonstige Maßnahmen (z.B. Sicherung der Leitungen gegen Wurzeleinwirkungen oder 
Verschiebung der Gehölzstandorte) notwendig. Pflanzmaßnahmen im Nahbereich von 
Betriebsmitteln sind deshalb vorher mit den entsprechenden Ver- und Entsorgungsunterneh-
men abzustimmen. 
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Bei Neuverlegung von Ver- oder Entsorgungsleitungen durch Ver- bzw. Entsorgungsunterneh-
men im Bereich bestehender Bäume sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen durch die Ver- 
bzw. Entsorgungsträger zu errichten. 

8. DIN-Normen 

Folgende DIN-Normen, auf die in den Bebauungsplanunterlagen verwiesen wird, können bei 
der Stadtverwaltung Lampertheim eingesehen werden: 

DIN-Norm Inhalt 
Derzeitiges 

Ausgabedatum 

DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen 2016-07 

DIN 14090 Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken 2003-05 

DIN 18005-1 
Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und 

Hinweise für die Planung 
2002-07 

DIN 18005-1 
Beiblatt 1 

Schallschutz im Städtebau; Berechnungsverfahren; 
Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauli-

che Planung 
1987-05 

DIN 18920 
Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von 

Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen 

2014-07 

DIN 45645-1 
Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen - 
Teil 1: Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft 

1996-07 

DIN 45691 Geräuschkontingentierung 2006-12 

DIN ISO 9613-2 
Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im 

Freien - Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren 
(ISO 9613-2:1996) 

1999-10 

 



25.06.2017

24.06.2017
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1 Grundlagen 

1.1 Aufgabenstellung  

Mit der 5. Änderung des Bebauungsplans 043 I „Rosenstock“ in Lampertheim 
sollen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer 
Tankstelle und einer Kfz- Waschanlage auf einer Teilfläche innerhalb des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans südlich der Neuschloßstraße (L 3110) ge-
schaffen werden.  

Der rund 1,9 ha große Geltungsbereich des Bebauungsplans (Plangebiet) liegt 
östlich der Industriestraße und südlich der Neuschloßstraße. Er umfasst Betriebs-
flächen eines Bauunternehmens und eines bestehenden Fastfood-Restaurants 
sowie das Grundstück eines aufgegebenen Discountmarkts. Der Discountmarkt 
soll abgerissen werden. Auf dem Grundstück des Discountmarkts sollen die 
Tankstelle und die Waschanlage errichtet werden.  

Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan als gewerbliche Baufläche dargestellt 
und im bestehenden Bebauungsplan 043 I als Gewerbegebiet festgesetzt. West-
lich der Industriestraße, nördlich der Neuschloßstraße und südlich des Plange-
biets schließen weitere Gewerbegebiete an. Östlich des Plangebiets, abgegrenzt 
durch eine festgesetzte Grünfläche, befindet sich ein Mischgebiet. 

Als Grundlage für die Berücksichtigung der Lärmschutzbelange im Bebauungs-
planverfahren sind die durch den Betrieb der geplanten Tankstelle und der 
Waschanlage zu erwartenden Geräuscheinwirkungen in der Umgebung - insbe-
sondere in dem benachbarten Mischgebiet - zu prognostizieren und zu beurtei-
len. Weiterhin sind die Möglichkeiten zur Reduzierung der Gewerbelärmeinwir-
kungen, die von den Betriebsflächen des Bauunternehmens im südlichen Teil 
des Plangebiets ausgehen und auf das bestehende Mischgebiet einwirken, zu 
untersuchen. Hierbei ist die Gewerbelärmvorbelastung an den maßgeblichen 
Immissionsorten durch bestehende und planungsrechtlich zulässige Betriebe und 
Anlagen in der Umgebung des Pangebiets zu berücksichtigen. Die im Bebau-
ungsplan festgesetzte Gewerbelärmkontingentierung ist anzupassen. 

Es sind die zur Lösung der zu erwartenden Lärmkonflikte erforderlichen Schall-
schutzmaßnahmen aufzuzeigen und Vorschläge für entsprechende Lärmschutz-
festsetzungen im Bebauungsplan zu formulieren.  

1.2 Plan- und Datengrundlagen 

Die schalltechnische Untersuchung basiert auf folgenden Karten- und Daten-
grundlagen: 

 Bebauungsplan 043 I „Rosenstock“ 1. Teilabschnitt sowie Änderungen der 
Stadt Lampertheim, übermittelt durch Schweiger + Scholz Ingenieurpartner-
schaft am 24.04.2015; 
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 Abgrenzung des Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplans 043 I 

Rosenstock, übermittelt durch Schweiger + Scholz Ingenieurpartnerschaft am 
24.04.2015; 

 Höhenpunkte und Digitale Katasterdaten für das Plangebiet und die Umge-
bung, Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation, 
14.08.2015; 

 „Messungen von Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft nach TA Lärm 
bzw. DIN 45645-1“, Prüfbericht 142/2014, Projekt: Anlage zur Lagerung und 
Behandlung von Bauschutt und Erdaushub der Fa. Jak. Gärtner & Söhne, 
Stand: 05.02.2015, von Rekowski + Partner Beratende Ingenieure VBI, 
Weinheim; 

 Lageplan Vorentwurf geplante Tankstelle und Waschanlage Industriestraße 
34 in Lampertheim, M1:100, Stand:17.12.2014, Graner Architekten und Inge-
nieure Gladbach. 

1.3 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen 

Die Beurteilung der zu erwartenden Gewerbelärmeinwirkungen erfolgt nach:  

 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. 
August 1998 (GMBl. S. 503) [TA Lärm]. 

Der Geräuschkontingentierung der Gewerbegebiete innerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans wird die 

 DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“, Dezember 2006 [DIN 45691] 

zugrunde gelegt. 

Für die Emissions- und Schallausbreitungsberechnungen werden weiterhin die 
folgenden Berechnungsvorschriften und sonstigen Erkenntnisquellen herangezo-
gen. Dies sind: 

[1] DIN ISO 9613 Teil 2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ 
- „Allgemeines Berechnungsverfahren“, Okt. 1999 [DIN ISO 9613-2]; 

[2] VDI-Richtlinie 2720 „Schallschutz durch Abschirmung im Freien“, März 
1997 [VDI 2720]; 

[3] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-90, Ausgabe April 1990 
[RLS-90]; 

[4] Bayerisches Landesamt für Umweltschutz: Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage 
2007 [Parkplatzlärmstudie]; 

[5] Hessisches Landesamt für Umwelt: Technischer Bericht zur Untersuchung 
der Lkw-und Ladegeräusche, Schriftenreihe Umweltplanung, Arbeits- und 
Umweltschutz Heft 192, Wiesbaden 1995 [Ladelärmstudie]; 

[6] Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie: Technischer Bericht zur 
Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Be-
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triebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und 
Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von 
Verbrauchermärkten, Wiesbaden 2005 [Ladelärmstudie 2005]; 

[7] Hessische Landesanstalt für Umwelt: Technischer Bericht Nr. L 4054 zur 
Untersuchung der Geräuschemissionen und -immissionen von Tankstellen, 
August 1999. 

1.4 Anforderungen 

Die Gewerbelärmeinwirkungen durch die innerhalb des Geltungsbereichs der 
5. Änderung des Bebauungsplans 043 I „Rosenstock“ bestehenden und geplan-
ten gewerblichen Nutzungen an bestehenden Gebäuden in der Umgebung wer-
den anhand der Orientierungswerte des Beiblatts 1 zur DIN 18005 sowie der Im-
missionsrichtwerte der TA Lärm beurteilt.  

Die TA Lärm dient dem Schutz vor sowie der Vorsorge gegen schädliche Um-
welteinwirkungen durch Gewerbelärm. Sie gilt für genehmigungsbedürftige und 
nicht genehmigungsbedürftige Anlagen. Die Vorschriften der TA Lärm sind u.a. 
zu beachten für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen bei der Prüfung der Ein-
haltung der Betreiberpflichten (§ 22 BImSchG) im Rahmen der Prüfung von An-
trägen im Baugenehmigungsverfahren. Durch die Beurteilung von Gewerbege-
räuschen im Rahmen der Bebauungsplanung nach TA Lärm kann sichergestellt 
werden, dass keine Nutzungen festgesetzt werden, die nach TA Lärm nicht ge-
nehmigungsfähig wären. 

Die nächstgelegenen maßgeblichen Immissionsorte befinden sich an bestehen-
den Wohngebäuden nördlich der Neuschloßstraße auf einer im Flächennut-
zungsplan dargestellten gewerblichen Fläche sowie östlich und südöstlich des 
Geltungsbereichs an bestehenden Wohngebäuden in festgesetzten Mischgebie-
ten. Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Gewerbelärmeinwirkungen in Ge-
werbe- und Mischgebieten sind in der folgenden Tabelle angegeben. Der Immis-
sionsrichtwert Nacht bezieht sich auf die ungünstigste (lauteste) Nachtstunde. 

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte TA Lärm/Orientierungswerte DIN 18005 

Gebietsart Immissionsricht-/Orientierungswert in dB(A) 

 Tag (6-22 Uhr) Nacht (22-6 Uhr) 

Gewerbegebiet (GE) 65 50 

Mischgebiet (MI) 60 45 

 

Die Orientierungswerte des Beiblatts 1 zur DIN 18005 „Schallschutz im Städte-
bau“ für Gewerbelärmeinwirkungen in Gewerbegebieten und Mischgebieten ent-
sprechen im Wesentlichen den Immissionsrichtwerten der TA Lärm.  

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm beziehen sich auf die maßgebenden Im-
missionsorte im Einwirkungsbereich des Vorhabens. Diese Immissionsorte liegen 
in bebauten Gebieten 0,5 m vor dem Fenster von schutzbedürftigen Räumen 
nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“. Schutzbedürftige Räume sind dem-
nach insbesondere Wohn- und Schlafräume.  
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Nach den Regelungen der TA Lärm gilt die durch die zu beurteilende Anlage 
verursachte Gewerbelärmzusatzbelastung als nicht relevant, wenn diese die Im-
missionsrichtwerte der TA Lärm an allen maßgeblichen Immissionsorten um min-
destens 6 dB(A) unterschreitet (Relevanzkriterium). 
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2 Gewerbelärmeinwirkungen 

Im Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplan 043 I Rosenstock be-
finden sich derzeit im Nordwesten das Restaurant einer Fast-Food-Kette, im Sü-
den die Betriebs- bzw. Lagerflächen des Bauunternehmens Jak. Gärtner & Söh-
ne GmbH sowie im Nordosten die Filiale eines Lebensmitteldiscounters. Nach-
dem der Lebensmitteldiscounter diesen Filialstandort aufgegeben hat, soll das 
leerstehende Gebäude abgebrochen werden. Der Eigentümer beabsichtigt, auf 
den Flächen des derzeitigen Discountmarkts eine Tankstelle sowie eine Wasch-
straße anzusiedeln. 

Aufgrund nachbarschaftlicher Konflikte in Bezug auf Lärmimmissionen zwischen 
den Bewohnern des Wohngebäudes Gewerbestraße 11a und dem Bauunter-
nehmen wurden im September 2014 Geräuschmessungen durch die Messstelle 
Ingenieurbüro von Rekowski + Partner durchgeführt. Diese Geräuschmessungen 
dienten der Beurteilung der Geräuscheinwirkungen durch Betriebsvorgänge der 
Fa. Jak. Gärtner & Söhne auf deren Betriebsgrundstück. Die Berechnung der 
Geräuscheinwirkungen durch den Betrieb der Fa. Jak. Gärtner & Söhne erfolgt 
auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Geräuschmessungen. Angaben zu den 
zu erwartenden Betriebsvorgängen der geplanten Tankstelle und Waschanlage 
und des Schnellrestaurants liegen nicht vor. Es wird auf die Angaben aus der 
Fachliteratur sowie auf Erfahrungswerte zurückgegriffen. 

Schalltechnisch relevante Betriebsvorgänge sind durch Pkw-Zu- und Abfahrten 
(Tankstelle, Waschanlage, Schnellrestaurant), durch den Tankstellen- und 
Waschanlagenbetrieb und durch den Betrieb von Baumaschinen und Lkw auf der 
Betriebsfläche des Bauunternehmens zu erwarten. 

Der 5. Änderungsbereich des Bebauungsplans umfasst das im Bebauungsplan 
„Rosenstock“ 1. Teilabschnitt nördliche Teilgebiet GE2. Für GE2 - eingeschränk-
tes Gewerbegebiet – wurde folgende Festsetzung getroffen: 

Betriebe und Anlagen, deren Lärmemission die folgenden Mittelungspegel über-
schreiten, sind nicht zugelassen: Tag: 60 dB(A); Nacht: 45 dB(A). Für den 5. Än-
derungsbereich des Bebauungsplans wird die festgesetzte Begrenzung der Ge-
werbelärmemissionen überprüft und es erfolgt eine Geräuschkontingentierung für 
dieses Gebiet nach DIN 45691. 

2.1 Geräuschkontingentierung 

Zur Sicherstellung eines angemessenen Schutzes der nächstgelegenen schutz-
bedürftigen Nutzungen vor den Gewerbelärmeinwirkungen der in den geplanten 
Gewerbegebieten zulässigen Nutzungen unter Berücksichtigung der Gewerbe-
lärmvorbelastung wird zur Begrenzung der Immissionen im Tag- und Nachtzeit-
raum die Festsetzung einer Geräuschkontingentierung gemäß DIN 45691 „Ge-
räuschkontingentierung“ vom Dezember 2006 empfohlen. 

Die Kontingentierung der Gewerbegebiete erfolgt gemäß DIN 45691 „Geräusch-
kontingentierung“ vom Dezember 2006. 
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2.1.1 Vorgehensweise 

Durch die Festsetzung einer Geräuschkontingentierung gemäß DIN 45691 wer-
den die von den geplanten Gewerbegebieten ausgehenden Geräuschemissionen 
so begrenzt, dass die Summe aller Gewerbelärmeinwirkungen aus den kontin-
gentierten Gebieten an den nächstgelegenen störempfindlichen Nutzungen in der 
Umgebung des Plangebiets nicht zu Überschreitungen der Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm führt (Planwert). Bei dieser Vorgehensweise wird im Bebauungsplan 
eindeutig geregelt, welche Gewerbelärmeinwirkungen Vorhaben in den kontin-
gentierten Gebieten an den nächstgelegenen störempfindlichen Nutzungen in der 
Umgebung verursachen dürfen. Durch welche baulichen oder organisatorischen 
Maßnahmen die Einhaltung der zulässigen Immissionskontingente sichergestellt 
wird, ist im Baugenehmigungsverfahren für das konkrete Bauvorhaben nachzu-
weisen. 

2.1.2 Gewerbelärmvorbelastung und Planwerte 

Der Planwert stellt den Wert dar, den der Beurteilungspegel aller auf einen Im-
missionsort einwirkenden Gewerbegeräusche von Betrieben und Anlagen im 
Plangebiet zusammen an diesem nicht überschreiten darf. Hierbei ist auch die 
Gewerbelärmvorbelastung durch bereits bestehende und genehmigte Betriebe 
und Anlagen zu berücksichtigen. 

Die Gewerbelärmvorbelastung ergibt sich aus der im Bebauungsplan „Rosen-
stock“ 1. Teilabschnitt festgesetzten Begrenzung der Lärmemissionen für die 
eingeschränkten Gewerbe- und Mischgebiete. Zur Ermittlung der Gewerbelärm-
vorbelastung an den Immissionsorten in der Umgebung des Plangebiets werden 
für die eingeschränkten Gewerbegebiete GE2 die flächenbezogenen Schallleis-
tungspegel von 60 dB(A)/m² am Tag und von 45 dB(A)/m² in der Nacht und für 
die eingeschränkten Mischgebiete MI2 werden die flächenbezogenen Schallleis-
tungspegel von 60 dB(A)/m² am Tag und von 40 dB(A)/m² in der Nacht ange-
setzt. Für das uneingeschränkte Gewerbegebiet GE1 werden die flächenbezo-
genen Schallleistungspegel so gewählt, dass am Tag und in der Nacht an den 
schutzbedürftigen Wohnnutzungen innerhalb des GE1 die Orientierungswerte 
der DIN 18005 für Gewerbelärmeinwirkungen in Gewerbegebieten von 65 dB(A) 
am Tag und von 50 dB(A) in der Nacht eingehalten werden. Der flächenbezoge-
nen Schallleistungspegel darf 60 dB(A)/m² am Tag und 45 dB(A)/m² in der Nacht 
betragen, damit die Orientierungswerte eingehalten werden. 

In der folgenden Tabelle sind die berechnete Gewerbelärmvorbelastung an den 
relevanten Immissionsorten sowie die davon abgeleiteten Planwerte dargestellt. 
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Tabelle 2: Immissionsorte – Vorbelastung - Planwerte 

Immissionsorte Nutzung Immissionsrichtwert Vorbelastung Planwert 

  Tag 
[dB(A)] 

Nacht 
[dB(A)] 

Tag 
[dB(A)] 

Nacht 
[dB(A)] 

Tag 
[dB(A)] 

Nacht 
[dB(A)] 

Gewerbestr .01 MI 60 45 49,7 34,1 60 45 

Gewerbestr. 03_1 MI 60 45 50,3 34,7 59 45 

Gewerbestr. 03_2 MI 60 45 49,8 34,2 60 45 

Gewerbestr. 05 MI 60 45 50,6 35,0 59 44 

Gewerbestr. 07 MI 60 45 51,0 35,4 59 44 

Gewerbestr. 11 MI 60 45 54,3 38,8 58 43 

Gewerbestr. 11a MI 60 45 52,9 37,2 59 44 

Gewerbestr. 11b MI 60 45 54,2 38,6 58 43 

Gewerbestr. 13 MI 60 45 53,1 37,2 59 44 

Gewerbestr. 15 MI 60 45 53,7 37,7 58 44 

Hotel 1 GE 65 50 54,1 38,9 65 50 

Hotel 2 GE 65 50 54,7 39,6 65 50 

Industriestr. 33 GE 65 50 65,0 50,0 55 40 

Neuschloßstr. 60 GE 65 50 50,8 35,4 65 50 
 

Die Lage der Immissionsorte ist den Schallausbreitungskarten zu entnehmen. 

2.1.3 Geräuschkontingente 

Bei der Berechnung der Geräuschkontingente werden die Kontingente so be-
stimmt, dass an den schutzbedürftigen Nutzungen in der Umgebung die jeweili-
gen Planwerte eingehalten werden.  

Für die geplanten Gewerbegebiete GE 1 (Schnellrestaurant); GE 2 (Tankstelle) 
und GE 3 (FA Gärtner) werden folgende Emissionskontingente LEK für den Tag 
(6.00 -22.00 Uhr) und die Nacht (22.00 – 6.00 Uhr) gemäß DIN 45691 bestimmt: 

Tabelle 3: Kontingentierung, Emissionskontingente LEK DIN 45691  

Fläche LEK,Tag 

[dB(A)] 

LEK,Nacht 

[dB(A)] 

GE 1 60 52 

GE 2 60 52 

GE 3 61 40 

Die vorgeschlagenen Emissionskontingente von 60 dB(A)/m² am Tag entspre-
chen den Anhaltswerten der DIN 18005 für uneingeschränkte Gewerbegebiete. 
Mit diesen Immissionskontingenten ist im Tagzeitraum üblicher Gewerbebetrieb 
möglich. Bei flächenbezogenen Schallleistungspegeln von 40 bis 52 dB(A) ist der 
Nachtbetrieb (22.00 - 6.00 Uhr) eingeschränkt.  

Wenn durch die festgesetzten Emissionskontingente an Immissionsorten in be-
stimmten Richtungssektoren in der Umgebung des Plangebiets die Planwerte 
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nicht ausgeschöpft werden, können für diese Richtungssektoren gemäß Anhang 
A.2 der DIN 45691 Zusatzkontingente zugelassen werden.  

Im Richtungssektor A (Richtung Osten) befindet sich ein Mischgebiet. Im Rich-
tungssektor A ist ein Zusatzkontingent von 6 dB(A) am Tag und von 3 dB(A) in 
der Nacht möglich.  

In Richtungssektor B (Richtung Südosten) befindet sich ebenfalls ein Mischge-
biet. Im Richtungssektor B ist kein Zusatzkontingent möglich.  

Im Richtungssektor C (Richtung Südwesten) befindet sich ein Gewerbegebiet. 
Im Richtungssektor C ist ein Zusatzkontingent von 3 dB(A) am Tag und von 
2 dB(A) in der Nacht möglich. 

Im Richtungssektor D (Richtung Norden) befindet sich ein Gewerbegebiet. Im 
Richtungssektor D ist ein Zusatzkontingent von 11 dB(A) am Tag und von 
5 dB(A) in der Nacht möglich. 
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Festsetzungsvorschlag 

Die Geräuschkontingentierung kann im Bebauungsplan wie folgt festgesetzt wer-
den: 

„In den Gewerbegebieten sind Vorhaben zulässig, deren Geräusche die in der 
nachfolgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK,k nach 
DIN 45691 tags (06.00 bis 22.00 Uhr) und nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) nicht über-
schreiten. 

Emissionskontingente LEK, k in dB 

 

LEK,Tag 
[dB(A)] 

LEK,Nacht 
[dB(A)] 

GE 01 60 52 

GE 02 60 52 

GE 03 61 40 
 

Die aufgeführten Emissionskontingente gelten für die Richtungssektoren A bis D. 
Die Richtungssektoren sind wie folgt definiert: 

Bezugspunkt: X= 462693 Y= 5493615 (UTM 32, Referenzsystem ETRS89) 

Richtungssektor A (31°/152°) von Nord = 0° im Uhrzeigersinn 

Richtungssektor B (152°/176°) von Nord = 0° im Uhrzeigersinn 

Richtungssektor C (176°/272°) von Nord = 0° im Uhrzeigersinn 

Richtungssektor D (272°/31°) von Nord = 0° im Uhrzeigersinn 

Für die im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis D erhöhen sich die Emis-
sionskontingente LEK um folgende Zusatzkontingente: 

Richtungssektor Zusatzkontingent Tag 
[dB(A)] 

Zusatzkontingent Nacht 
[dB(A)] 

A 6 3 

B 0 0 

C 3 2 

D 11 5 
 

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691 vom Dezember 2006, Ab-
schnitt 5 in Verbindung mit Anhang A2 DIN 45691. 

Die Anwendung der Summation und der Relevanzgrenze nach Abschnitt 5 der 
DIN 45691 ist zulässig.“ 

Die Kontingentierungsfestsetzung wird beim Neubau oder bei der Änderung von 
baulichen Anlagen wirksam. Mit dem Antrag auf Neubau, Erweiterung oder Nut-
zungsänderung einer baulichen Anlage innerhalb der kontingentierten Baugebie-
te ist nachzuweisen, dass die festgesetzten Emissionskontingente (zzgl. Zusatz-
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kontingente) und die damit verbundenen zulässigen Immissionsanteile (Immissi-
onskontingente) an den maßgeblichen Immissionsorten eingehalten werden. 
Sind einem Vorhaben mehrere Teilflächen oder Teile von Teilflächen zuzuord-
nen, dürfen die Immissionskontingente dieser Teilflächen und Teile von Teilflä-
chen energetisch summiert werden (Summation gemäß Punkt 5 der DIN 45691). 
Die Festsetzung gilt in diesem Fall als erfüllt, wenn die Geräuschimmissionen 
des gesamten Vorhabens die energetische Summe aller Immissionskontingente 
der in Anspruch genommenen Teilflächen einhält. Ein Vorhaben erfüllt auch dann 
die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans, wenn der Beurtei-
lungspegel Lr,j den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten 
um mindestens 15 dB(A) unterschreitet (Relevanzgrenze gemäß Punkt 5 der 
DIN 45691). 
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2.2 Zulässige Immissionsanteile 

Auf der Grundlage der in Tabelle 3 angegebenen Emissionskontingente (LEK) 
werden aus der Flächengröße und den Abständen der Betriebsgrundstücke zu 
den Immissionsorten unter ausschließlicher Berücksichtigung der geometrischen 
Ausbreitungsdämpfung für die maßgeblichen Immissionsorte die zulässigen Im-
missionskontingente LIK berechnet. Die Ergebnisse sind in den folgenden Tabel-
len dargestellt.  

Tabelle 4: Immissionsanteile gemäß Kontingentierung GE 1 

Immissionsort LIK Zusatzkontingent LIK inkl. Zusatzkontingent 

 Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

 [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

Gewerbestr .01 40,3 32,3 6 3 46,3 35,3 

Gewerbestr. 03_1 40,5 32,5 6 3 46,5 35,5 

Gewerbestr. 03_2 39,2 31,2 6 3 45,2 34,2 

Gewerbestr. 05 39,5 31,5 6 3 45,5 34,5 

Gewerbestr. 07 39,3 31,3 6 3 45,3 34,3 

Gewerbestr. 11 42,2 34,2 0 0 42,2 34,2 

Gewerbestr. 11a 39,2 31,2 6 3 45,2 34,2 

Gewerbestr. 11b 40,9 32,9 0 0 40,9 32,9 

Gewerbestr. 13 38,4 30,4 6 3 44,4 33,4 

Gewerbestr. 15 38,1 30,1 6 3 44,1 33,1 

Hotel 1 45,8 37,8 11 5 56,8 42,8 

Hotel 2 46,6 38,6 11 5 57,6 43,6 

Industriestr. 33 42,0 34,0 3 2 45,0 36,0 

Neuschloßstr. 60 45,3 37,3 11 5 56,3 42,3 
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Tabelle 5: Immissionsanteile gemäß Kontingentierung GE 2 

Immissionsort LIK Zusatzkontingent LIK inkl. Zusatzkontingent 

 Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

 [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

Gewerbestr .01 48,3 40,3 6 3 54,3 43,3 

Gewerbestr. 03_1 48,7 40,7 6 3 54,7 43,7 

Gewerbestr. 03_2 46,5 38,5 6 3 52,5 41,5 

Gewerbestr. 05 46,7 38,7 6 3 52,7 41,7 

Gewerbestr. 07 46,3 38,3 6 3 52,3 41,3 

Gewerbestr. 11 49,0 41,0 0 0 49,0 41,0 

Gewerbestr. 11a 45,0 37,0 6 3 51,0 40,0 

Gewerbestr. 11b 47,0 39,0 0 0 47,0 39,0 

Gewerbestr. 13 43,7 35,7 6 3 49,7 38,7 

Gewerbestr. 15 43,0 35,0 6 3 49,0 38,0 

Hotel 1 44,0 36,0 11 5 55,0 41,0 

Hotel 2 44,7 36,7 11 5 55,7 41,7 

Industriestr. 33 42,3 34,3 3 2 45,3 36,3 

Neuschloßstr. 60 51,6 43,6 11 5 62,6 48,6 

Tabelle 6: Immissionsanteile gemäß Kontingentierung GE 3 

Immissionsort LIK Zusatzkontingent LIK inkl. Zusatzkontingent 

 Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

 [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

Gewerbestr .01 45,8 24,8 6 3 51,8 27,8 

Gewerbestr. 03_1 47,0 26,0 6 3 53,0 29,0 

Gewerbestr. 03_2 46,0 5,0 6 3 52,0 8,0 

Gewerbestr. 05 47,4 26,4 6 3 53,4 29,4 

Gewerbestr. 07 48,0 27,0 6 3 54,0 30,0 

Gewerbestr. 11 57,0 36,0 0 0 57,0 36,0 

Gewerbestr. 11a 51,7 30,7 6 3 57,7 33,7 

Gewerbestr. 11b 56,0 35,0 0 0 56,0 35,0 

Gewerbestr. 13 50,5 29,5 6 3 56,5 32,5 

Gewerbestr. 15 50,2 29,2 6 3 56,2 32,2 

Hotel 1 46,5 25,5 11 5 57,5 30,5 

Hotel 2 46,6 25,6 11 5 57,6 30,6 

Industriestr. 33 50,8 29,8 3 2 53,8 31,8 

Neuschloßstr. 60 46,7 25,7 11 5 57,7 30,7 
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2.3 Prognose der Gewerbelärmeinwirkungen geplanter Vorhaben 

Zur Überprüfung, ob die in der vorgeschlagenen Geräuschkontingentierung im 
Bebauungsplan festzusetzenden Emissionskontingente für die Betriebsvorgänge 
der bestehenden Betriebe im GE 1 und GE 3 sowie für den Betrieb der geplanten 
Tankstelle im GE 2 ausreichend sind, werden konkrete Emissionsmodelle auf 
Basis von Betriebsbeschreibungen und einschlägiger schalltechnischer Studien 
gebildet. 

2.3.1 Schnellrestaurant (GE 1) 

Im nordwestlichen Teil des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befindet sich 
ein Schnellrestaurant mit Drive-In der Fast-Food-Kette McDonald`s. Der zum 
Schnellrestaurant zugehörige Pkw-Parkplatz befindet sich südlich des Restau-
rants. Die Zufahrt zum Parkplatz erfolgt über die Industriestraße von Westen. Pro 
Stunde am Tag werden für den Parkplatz des Schnellrestaurants 40 Pkw-
Bewegungen (insgesamt 640 Pkw-Bewegungen am Tag) und 12 Pkw-
Bewegungen in der ungünstigsten Nachtstunde angesetzt. Für den Drive-In-
Schalter werden je Stunde am Tag 40 Pkw-Bewegungen (entspricht insgesamt 
640 Bewegungen am Tag) und 24 Pkw-Bewegungen in der ungünstigsten 
Nachtstunde angesetzt. 

Die Emissionsberechnung für die Ein- und Ausfahrten zu und von den Parkplät-
zen und die Parkbewegungen erfolgen nach dem getrennten Verfahren der 
Parkplatzlärmstudie des bayerischen Landesamtes für Umweltschutz. Für einen 
Pkw-Parkvorgang in einer Stunde wird der folgende Schallleistungspegel be-
rechnet. 

Tabelle 7: Emissionsberechnung – je Parkvorgang und Stunde 

Parkplatz McDonald`s 

Anzahl der Stellplätze 17 

Ausgangsschallleistungspegel LW0 [dB(A)] 63 

KPA Parkplatzart (Schnellgaststätte) [dB(A)]  4 

KI Impulszuschlag (Schnellgaststätte) [dB(A)] 4 

KD Durchfahranteil [dB(A)] - 

KStrO Fahrbahnbelag (Betonsteinpflaster Fugen < 3mm) [dB(A)] 0,5 

LWA,1h je Bewegung und Stunde [dB(A)] 71,5 

Schallleistungspegel 40 Pkw-Bew/1h am Tag 87,5 

Schallleistungspegel 12 Pkw-Bew/ungünstigste Nachtstd. 82,3 

 

Gemäß Parkplatzlärmstudie wird für die Fahrwege der Pkw auf dem Gelände des 
Schnellrestaurants (Parkplatz und Drive-In) der längenbezogene Schallleistungs-
pegel je Pkw-Fahrt in einer Stunde aus dem Schallemissionspegel Lm,E gemäß 
RLS-90 nach folgender Formel ermittelt: 

LWA`,1h = Lm,E + 19 dB(A) 
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Gemäß RLS-90 wird für eine Pkw-Fahrt in einer Stunde mit einer Fahrgeschwin-
digkeit von 30 km/h auf asphaltiertem Straßenbelag ein Emissionspegel von 
Lm,E = 28,6 dB(A) berechnet. Nach der o.g. Formel ist für eine Pkw-Fahrt der auf 
eine Stunde und 1 m-Wegelement bezogene Schallleistungspegel von 
LWA’,1h = 47,6 dB(A) anzusetzen. 

2.3.2 Tankstelle und Waschanlage (GE 2) 

Im nördlichen Teil des Geltungsbereichs des Bebauungsplans (5. Änderung) ist 
nach Rückbau des bisher durch einen Lebensmitteldiscounter genutzten Gebäu-
des die Ansiedlung einer Tankstelle und einer Waschanlage vorgesehen. Die Zu- 
und Abfahrten der Tankstelle und der Waschanlage sollen über die Neuschloß-
straße erfolgen.  

Tankstelle 

Die Emissionen der geplanten Tankstelle werden nach den Ansätzen des Tech-
nischen Berichts Nr. L 4054 der Hessischen Landesanstalt für Umwelt zur Unter-
suchung der Geräuschemissionen und -immissionen von Tankstellen (Tankstel-
lenlärmstudie) berechnet. Die zu erwartenden Pkw-Bewegungen am Tag und in 
der ungünstigsten Nachtstunde werden anhand der in Tab. 33 der Parkplatzlärm-
studie angegebenen Anhaltswerte der Bewegungshäufigkeit an Tank- und Rast-
anlagen angesetzt. 

In Anlehnung an Tabelle 7 der Tankstellenstudie sind an Tankstellen je Stunde 
am Tag zwischen 6.00 und 22.00 Uhr rund 40 Pkw-Tankkunden (entspricht 640 
Pkw am Tag) und in der ungünstigsten Nachtstunde (eine Stunde zwischen 
22.00 und 6.00 Uhr) 33 Pkw-Tankkunden zu erwarten. 

Die Geräuschemissionen durch einen Tankvorgang an einer Zapfsäule setzen 
sich aus den Einzelvorgängen Parken, Tanken, Einhängen der Zapfsäule und 
Schließen des Tankdeckels zusammen. Für einen kompletten Tankvorgang wer-
den in der Tankstellenlärmstudie die in der folgenden Tabelle 8 dargestellten 
Schallleistungspegel und Einwirkzeiten für die jeweiligen Einzelvorgänge ange-
geben. Der Gesamtschallleistungspegel für einen Tankvorgang in einer Stunde 
wird unter Annahme dieser Einzelvorgänge berechnet. 

Tabelle 8: Emissionsberechnung – ein Tankvorgang in einer Stunde 

Einzelvorgang LWA Einwirkdauer LWA,1h 

 in dB(A) in sec. in dB(A) 

Tanken 84,4 72 67,4 

Einhängen Zapfpistole 95,2 5 66,6 

Schließen Tankdeckel 94,4 5 65,8 

Pkw-Parkbewegung - - 67,0 

Schallleistungspegel 1 Tankvorgang/1h 72,8 

Schallleistungspegel 40 Tankvorgänge/1h am Tag 88,8 

Schallleistungspegel 33 Tankvorgänge/ungünstigste Nachtstd. 88,0 
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Für die Fahrwege der Pkw auf dem Gelände der geplanten Tankstelle wird ge-
mäß Parkplatzlärmstudie der längenbezogene Schallleistungspegel je Pkw-Fahrt 
in einer Stunde aus dem Schallemissionspegel Lm,E gemäß RLS-90 nach folgen-
der Formel ermittelt: 

LWA`,1h = Lm,E + 19 dB(A) 

Gemäß RLS-90 wird für eine Pkw-Fahrt in einer Stunde mit einer Fahrgeschwin-
digkeit von 30 km/h auf asphaltiertem Straßenbelag ein Emissionspegel von 
Lm,E = 28,6 dB(A) berechnet. Nach der o.g. Formel ist für eine Pkw-Fahrt der auf 
eine Stunde und 1 m-Wegelement bezogene Schallleistungspegel von 
LWA’,1h = 47,6 dB(A) anzusetzen. 

Tanklastzug 

Für die Belieferung der Tankstelle mit Treibstoff wird pro Tag eine Anlieferung 
per Tanklastzug angenommen. Für die Geräuschemissionen der Entleerung des 
Tankwagens bzw. der Befüllung der Tanks ist in der Tankstellenlärmstudie ein 
Schallleistungspegel von LWA = 94,6 dB(A) angegeben. Dieser wird für die Dauer 
von einer Stunde pro Tag angesetzt. Das Rangieren und die Einzelgeräusche 
dieses Lkw sind gegenüber den Geräuschen der einstündigen Tankbefüllung 
vernachlässigbar. Für den Fahrweg des Tanklastzugs zu seiner Parkposition auf 
dem Betriebsgelände und von dieser zurück auf die öffentliche Straße wird der 
auf eine Stunde und Meter bezogene Schallleistungspegel von LWA`,1h = 63 dB(A) 
für ungünstige Fahrzustände von Lkw angesetzt. 

Waschstraße 

Die Waschstraße ist östlich der geplanten Tankstelle vorgesehen. Die Pkw fah-
ren über die Neuschloßstraße entlang der Waschstraße zu deren südlichem Tor 
(Einfahrt). Über das nördliche Tor der Waschstraße (Ausfahrt) fahren die gewa-
schenen Pkw anschließend über die Neuschloßstraße wieder vom Gelände ab. 
Angaben zur Anzahl der zu erwartenden Kunden der Waschstraße liegen nicht 
vor. Es wird angenommen, dass 25 % der in der Parkplatzlärmstudie angegebe-
nen „Tankkunden“ die Waschanlage benutzen (10 Kunden/Pkw pro Stunde; ins-
gesamt 160 Waschvorgänge am Tag) und diese nur im Tagzeitraum zwischen 
6.00 und 22.00 Uhr geöffnet ist.  

Relevante Geräuschemissionen werden über das geöffnete Tor im Einfahrtsbe-
reich beim Waschen und vom Trocknergebläse der Waschstraße im Ausfahrtsbe-
reich ausgehen. Die Emissionen durch einen Waschvorgang in der Waschstraße 
werden nach den Ansätzen der Tankstellenlärmstudie berechnet. 

Für die Geräuschemissionen durch das Waschen in der Waschstraße bei geöff-
netem Tor ist dort ein Schallleistungspegel von LWA = 84,5 dB(A) angegeben. 
Dieser wird je Pkw für die Dauer von 5 Minuten angesetzt. für einen Pkw in einer 
Stunde ergibt sich damit ein Schallleistungspegel von LWA,1h = 73,7dB(A). Dieser 
wird am Einfahrtstor in 1 m über Grund angesetzt.  

Der Betrieb des Trockners im Ausfahrtsbereich wird ebenfalls nach den Ansätzen 
der Tankstellenlärmstudie berechnet. Dort wird der Vorgang des Trocknens in 
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einer Portalwaschanlage bei offenen Toren mit einem Schallleistungspegel von 
LWA = 99 dB(A) angegeben. Dieser Pegel liegt geringfügig oberhalb der Pegel, 
die nach Angaben eines Herstellers von Waschstraßen für die Geräuschemissio-
nen des Trockners einer Waschstraße ermittelt wurden und damit „auf der siche-
ren Seite“. Bei 2 Minuten Trocknerbetrieb für einen Pkw in einer Stunde wird ein 
Schallleistungspegel von LWA,1h = 84,2 dB(A) berechnet.  

SB-Waschboxen 

Die SB-Waschboxen sollen entlang der westlichen Fassade der geplanten 
Waschstraße angeordnet werden. Es wird davon ausgegangen, dass 25 % der 
Tankkunden ihre Pkw in den SB-Waschboxen reinigen (10 Kunden/Pkw pro 
Stunde; insgesamt 160 Waschvorgänge am Tag). Der Betrieb des Hochdruckrei-
nigers wird pro Pkw mit 5 Minuten veranschlagt. Neben den Emissionen durch 
die Geräusche des Hochdruckreinigers werden die Geräuscheinwirkungen durch 
den Ein- und Ausparkvorgang am Waschplatz berücksichtigt. Der Schallleis-
tungspegel des Hochdruckreinigers beträgt nach Tankstellenlärmstudie 
LWA = 96,6 dB(A). Bei 5 Minuten Dauer ergibt dies einen Schallleistungspegel für 
einen Pkw in einer Stunde von LWA,1h = 85,8 dB(A). Der Schallleistungspegel des 
Ein- und Ausparkvorgangs beträgt gemäß Parkplatzlärmstudie für einen Vorgang 
in einer Stunde LWA,1h = 67,0 dB(A). für einen Pkw in einer Stunde ergibt sich da-
mit insgesamt ein Schallleistungspegel von LWA,1h = 85,9 dB(A). 

Münzstaubsauger 

Die Münzstaubsauger werden neben den SB-Waschboxen an der Westfassade 
der Waschstraße errichtet. Es wird davon ausgegangen, dass die pro Stunde 10 
Kunden die Münzstaubsauger nutzen (160 Kunden/Tag). Die Geräuschemissio-
nen bei Betrieb der Staubsauger werden nach Tankstellenlärmstudie berechnet. 
Dort wird für den Betrieb eines Münzstaubsaugers ein Schallleistungspegel von 
LWA = 82,7 dB(A) angegeben. Pro Pkw wird eine Dauer des Staubsaugerbetriebs 
von 5 Minuten angenommen. Bei 5 Minuten Einwirkzeit beträgt der auf einen 
Vorgang in einer Stunde bezogene Schallleistungspegel LWA,1h = 71,9 dB(A). Ne-
ben den Emissionen durch den Staubsaugerbetrieb werden auch die Ge-
räuscheinwirkungen durch die Nutzung eines Mattenklopfers sowie ein Ein- und 
Ausparkvorgang je Pkw berücksichtigt. Für die Nutzung eines Mattenklopfers gibt 
die Tankstellenlärmstudie einen Schallleistungspegel von LWA = 97,5 dB(A) an. 
Es wird davon ausgegangen, dass für jeden Pkw der Mattenklopfer 30 Sekunden 
genutzt wird. Bei 30 Sekunden Einwirkdauer beträgt der auf einen Vorgang in 
einer Stunde bezogene Schallleistungspegel LWA,1h = 76,7 dB(A). Für einen Pkw 
in einer Stunde ergibt sich inklusive des Ein- und Ausparkvorgangs ein Schallleis-
tungspegel von LWA,1h = 78,3 dB(A). 

2.3.3 Bauunternehmen Fa. Jak. Gärtner & Söhne (GE 3) 

Im südlichen Teil des zu ändernden Geltungsbereichs des Bebauungsplans be-
findet sich ein Teil des Betriebsgeländes des Bauunternehmens Jak. Gärtner & 
Söhne. Schalltechnisch relevante Betriebstätigkeiten des Bauunternehmens fin-
den ausschließlich im Tagzeitraum statt. Aufgrund von nachbarschaftlichen Kon-
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flikten wurden im September 2014 schalltechnische Messungen durch das Inge-
nieursbüro von Rekowski + Partner (Prüfbericht-Nr. 142/2014, Stand: 
05.02.2015) zu den Gewerbelärmeinwirkungen durch Betriebsvorgänge auf dem 
Betriebsgelände des Bauunternehmens Jak. Gärtner & Söhne durchgeführt. Der 
Messort befand sich auf dem Balkon im 1. Obergeschoss des Gebäudes Gewer-
bestraße 11b. Die Beurteilung der Gewerbelärmeinwirkungen durch den Betrieb 
Jak. Gärtner & Söhne an den nächstgelegenen Immissionsorten in der Umge-
bung erfolgt auf der Grundlage der Ergebnisse der Messung. 

In dem Prüfbericht-Nr. 142/2014 vom 05.02.2015 werden insgesamt fünf ver-
schiedene Varianten der Betriebstätigkeit auf dem Betriebsgelände der Fa. Jak. 
Gärtner & Söhne beurteilt. Für die Beurteilung im vorliegenden Bebauungsplan-
verfahren werden die Gewerbelärmeinwirkungen in der ungünstigsten Variante 
der Betriebstätigkeit (Variante 5) herangezogen. Auf der Grundlage der für die 
Betriebsvorgänge in Variante 5 angegebenen äquivalenten Dauerschallpegel LAeq 
werden Kalibrierungsberechnungen im digitalen Gelände- und Rechenmodell 
durchgeführt und die Schallleistungspegel der einzelnen relevanten Betriebsvor-
gänge berechnet. Die bei Variante 5 berücksichtigten Tätigkeiten/Vorgänge mit 
entsprechender Einwirkdauer, äquivalentem Dauerschallpegel LAeq und daraus 
ermitteltem Schallleistungspegel LWA sind in der folgenden Tabelle zusammenge-
fasst. 

Tabelle 9: Tätigkeiten Bauunternehmen Variante 5 – Kalibrierung LWA 

Tätigkeit Einwirkdauer LAeq am Messort  LWA 

 in Minuten in dB(A) in dB(A) 

Ladevorgänge Frostschutz-
kies 

10 64,7 102,2 

vier Lkw mit Bring- und Ab-
holvorgängen 

40 57,0 101,0 

Lkw lädt od. stapelt 
Absetzcontainer hinten 

10 61,5 101,6 

mobile Siebanlage und Bre-
cheranlage gleichzeitig in 
Betrieb 

180 63,1 114,8 

Lkw mit Anhänger, Schotter 
beladen und abkippen + 
Radlader belädt den Absetz-
container des Lkw 

30 58,2 94,2 

kein Betrieb 690 - - 

 

Diese kalibrierten Schallleistungspegel der einzelnen Betriebsvorgänge werden 
für den ungünstigsten Betriebszustand (im Prüfbericht mit „Variante 5“ bezeich-
net) über die jeweils angegebenen Einwirkzeiten im Prognosemodell angesetzt. 
Die Lage der jeweiligen Schallquellen wurde im Prüfbericht ebenfalls angegeben.  

Die auf der Grundlage der in Tabelle 9 aufgeführten Betriebsvorgänge im digita-
len Gelände- und Rechenmodell berechneten Gewerbelärmeinwirkungen in der 
Umgebung sind in Karte 5 dargestellt. Der für den Immissionsort Gewerbestraße 
11b berechnete Gewerbelärmpegel von 57,3 dB(A) entspricht dem im Prüfbericht 
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für die Variante 5 angegebenen Beurteilungspegel von aufgerundet 
Lr = 57 dB(A). 
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2.4 Immissionsberechnung 

Die Berechnung der zu erwartenden Gewerbelärmeinwirkungen durch Betriebs-
vorgänge des bestehenden Schnellrestaurants und des bestehenden Bauunter-
nehmens sowie durch Betriebsvorgänge der geplanten Tankstelle und Waschan-
lage erfolgt nach DIN ISO 9613-2 auf der Grundlage der o.a. Emissionspegel 
durch Simulation der Schallausbreitung in einem digitalen Geländemodell (DGM). 
Das DGM enthält alle für die Berechnung der Schallausbreitung erforderlichen 
Angaben (Lage von Schallquellen und Immissionsorten, Höhenverhältnisse, 
Schallhindernisse im Ausbreitungsweg, schallreflektierende Objekte usw.). Für 
eine Prognose „auf der sicheren Seite“ werden alle Flächen auf dem Schallaus-
breitungsweg als schallharte Flächen mit einem Bodenfaktor von G = 0 berück-
sichtigt. 

Die Gewerbelärmeinwirkungen durch Betriebsvorgänge der einzelnen Betriebe 
im GE 1, GE 2 und GE 3 an den maßgeblichen Immissionsorten werden ge-
schossweise in Einzelpunktberechnungen für einzelne Immissionsorte an den 
bestehenden Gebäuden in der Umgebung berechnet. Zusätzlich werden flächige 
Rasterberechnungen für ein Punkteraster in einer Höhe von 4 m ü. Gr. durchge-
führt. 

Die Berechnungsergebnisse sowie die Lage der Immissionsorte sind in Karte 3 
und Karte 4 für das GE 1 (Schnellrestaurant), in Karte 5 und Karte 6 für das GE 2 
(geplante Tankstelle) und in Karte 7 für das GE 3 (FA Gärtner) dargestellt.  
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2.5 Beurteilung 

Zur Überprüfung, ob die unter Punkt 2.1.3 vorgeschlagenen Emissionskontingen-
te der drei Gewerbegebiete GE 1 bis GE 3 bei Nutzung durch die bestehenden 
und geplanten Betriebe eingehalten werden können, sind die zulässigen Immis-
sionsanteile an den Immissionsorten den prognostizierten Gewerbelärmbeurtei-
lungspegeln gegenüberzustellen. Bei der Berechnung der zulässigen Immissi-
onsanteile wurde vorausgesetzt, dass die bestehenden und geplanten Betriebe 
die gesamte Fläche des jeweiligen im Bebauungsplan festzusetzenden Gewer-
begebiets ausnutzen. 

Die Kontingentierungsfestsetzung ist eingehalten, wenn die unter Berücksichti-
gung der tatsächlichen Ausbreitungsbedingungen berechneten Beurteilungspe-
gel der Geräuschemissionen aller auf dem Betriebsgelände der jeweiligen Be-
triebe zu erwartenden Betriebsvorgänge die zulässigen Immissionsanteile des 
Betriebsgrundstücks bzw. des Gewerbegebiets nicht überschreiten. 

In den folgenden Tabellen sind die zulässigen Immissionskontingente den prog-
nostizierten Gewerbelärmbeurteilungspegeln für den Tag und die Nacht gegen-
über gestellt.  

Tabelle 10: zulässige Immissionen GE 1 und Beurteilungspegel Schnellrestaurant 

Immissionsort LIK inkl. Zusatzkont. Beurteilungspegel Lr Differenzen 

 Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 
 [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

Gewerbestr .01 46,3 35,3 32,8 28,7 -13,5 -6,6 

Gewerbestr. 03_1 46,5 35,5 28,6 24,5 -17,9 -11,0 

Gewerbestr. 03_2 45,2 34,2 26,9 22,9 -18,3 -11,3 

Gewerbestr. 05 45,5 34,5 35,2 30,8 -10,3 -3,7 

Gewerbestr. 07 45,3 34,3 33,4 29,0 -11,9 -5,3 

Gewerbestr. 11 42,2 34,2 38,5 34,1 -3,7 -0,1 

Gewerbestr. 11a 45,2 34,2 33,2 28,9 -12,0 -5,3 

Gewerbestr. 11b 40,9 32,9 33,5 29,5 -7,4 -3,4 

Gewerbestr. 13 44,4 33,4 29,9 25,7 -14,5 -7,7 

Gewerbestr. 15 44,1 33,1 32,6 28,3 -11,5 -4,8 

Hotel 1 56,8 42,8 42,4 38,6 -14,4 -4,2 

Hotel 2 57,6 43,6 42,6 39,0 -15,0 -4,6 

Industriestr. 33 45,0 36,0 37,6 33,4 -7,4 -2,6 

Neuschloßstr. 60 56,3 42,3 41,6 37,8 -14,7 -4,5 
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Tabelle 11: zulässige Immissionen GE 2 und Beurteilungspegel Tankstelle 

Immissionsort LIK inkl. Zusatzkont. Beurteilungspegel Lr Differenzen 

 Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 
 [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

Gewerbestr .01 54,3 43,3 45,7 36,8 -8,6 -6,5 

Gewerbestr. 03_1 54,7 43,7 38,8 29,9 -15,9 -13,8 

Gewerbestr. 03_2 52,5 41,5 34,2 26,2 -18,3 -15,3 

Gewerbestr. 05 52,7 41,7 39,3 31,4 -13,4 -10,3 

Gewerbestr. 07 52,3 41,3 43,3 33,4 -9,0 -7,9 

Gewerbestr. 11 49,0 41,0 46,8 39,1 -2,2 -1,9 

Gewerbestr. 11a 51,0 40,0 36,5 31,0 -14,5 -9,0 

Gewerbestr. 11b 47,0 39,0 39,8 31,7 -7,2 -7,3 

Gewerbestr. 13 49,7 38,7 31,3 26,8 -18,4 -11,9 

Gewerbestr. 15 49,0 38,0 34,6 29,4 -14,4 -8,6 

Hotel 1 55,0 41,0 44,2 37,8 -10,8 -3,2 

Hotel 2 55,7 41,7 47,3 40,1 -8,4 -1,6 

Industriestr. 33 45,3 36,3 39,5 29,3 -5,8 -7,0 

Neuschloßstr. 60 62,6 48,6 58,4 48,9 -4,2 0,3 
 

Tabelle 12: zulässige Immissionen GE 3 und Beurteilungspegel FA Gärtner 

Immissionsort LIK inkl. Zusatzkont. Beurteilungspegel Lr Differenzen 

 Tag Tag Tag 
 [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

Gewerbestr .01 51,8 51,6 -0,2 

Gewerbestr. 03_1 53,0 53,4 0,4 

Gewerbestr. 03_2 52,0 51,0 -1,0 

Gewerbestr. 05 53,4 49,0 -4,4 

Gewerbestr. 07 54,0 51,7 -2,3 

Gewerbestr. 11 57,0 59,7 2,7 

Gewerbestr. 11a 57,7 52,7 -5,0 

Gewerbestr. 11b 56,0 57,3 1,3 

Gewerbestr. 13 56,5 49,5 -7,0 

Gewerbestr. 15 56,2 50,9 -5,3 

Hotel 1 57,5 56,5 -1,0 

Hotel 2 57,6 56,7 -0,9 

Industriestr. 33 53,8 52,6 -1,2 

Neuschloßstr. 60 57,7 56,5 -1,2 
 

Beurteilung Schnellrestaurant 

Die auf der Grundlage der unter Punkt 2.3.1 beschriebenen Betriebsvorgänge 
des Schnellrestaurants berechneten Beurteilungspegel halten sowohl am Tag als 
auch in der ungünstigsten Nachtstunde die zulässigen Immissionsanteile ein. 

Beurteilung Tankstelle 

Die geringfügigen rechnerischen Überschreitungen des Beurteilungspegels am 
Immissionsort Neuschloßstraße 60 von 0,3 dB(A) durch die Betriebsvorgänge 
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einer Tankstelle in der ungünstigsten Nachtstunde sind auf die Geräuschemissi-
onen beim Tankvorgang zurückzuführen. Durch die Errichtung einer 1 m hohen 
und 10 m langen Wand entlang der nördlichsten Zapfsäulen wird der zulässige 
Immissionsanteil auch an diesem Immissionsort eingehalten (vgl. Karte 8).  
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Beurteilung FA Gärtner 

Die Prognoseberechnungen für den Betrieb der Firma Gärtner im GE 3 ergeben 
Überschreitungen der zulässigen Immissionsanteile von bis zu 2,7 dB(A) an den 
Immissionsorten Gewerbestraße Hausnr. 3, 11 und 11b. Die Überschreitungen 
werden durch den gleichzeitigen Betrieb der Sieb- und Brecheranlage über drei 
Stunden am Tag bestimmt. Soll die Sieb- und Brecheranlage weiterhin drei Stun-
den am Tag betrieben werden, so sind die Geräuschemissionen der Anlage 
durch geeignete Maßnahmen quellennah abzuschirmen (bspw. Errichtung von 
Lärmschutzwänden, Aufschüttung von Halden um die Brecheranlage). 

Nach Angaben der Firma Gärtner soll die Brecheranlage nördlich der vorhande-
nen Halle neu platziert werden. Nördlich der Brecheranlage soll eine Schüttbox 
mit einer Einfassung aus Legiosteinen errichtet werden. Die Prognoseberech-
nungen der Gewerbelärmeinwirkungen durch den Betrieb auf dem Betriebs-
grundstück der FA Gärtner werden unter Berücksichtigung der geplanten Maß-
nahmen erneut durchgeführt. Zusätzlich wird eine 2 m hohe, direkt östlich entlang 
des neuen Standorts der Brecheranlage verlaufende Wand und eine hochabsor-
bierende Verkleidung (Reflexionsverlust 10 dB; Absorptionskoeffizient 0,9; Refle-
xionskoeffizient 0,1) der nördlichen Fassade der bestehenden Halle bei den Be-
rechnungen berücksichtigt.  

In Karte 9 sind die Ergebnisse der schalltechnischen Prognoseberechnungen 
unter Berücksichtigung des neuen Standorts der Brecheranlage, der abschir-
menden Wirkung der Einfassung der geplanten Schüttbox aus Legiosteinen (Hö-
he der Einfassung 3 Meter) und der hochabsorbierenden Verkleidung der nördli-
chen Fassade der bestehenden Halle dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der beschriebenen Maßnahmen werden die zulässigen 
Immissionsanteile gemäß der vorgeschlagenen Geräuschkontingentierung der 
Gewerbegebiete (vgl. Kapitel 2.1.3) an den maßgeblichen Immissionsorten am 
Tag und in der ungünstigsten Nachtstunde eingehalten. 
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1. Vorbemerkungen und Aufgabe 

In der Stadt Lampertheim soll eine gewerbliche Immobilie, östlich der Bahnlinie, unmit-
telbar südlich der Neuschlossstraße gelegen, umgenutzt werden. Anstelle eines Le-
bensmitteldiscounters, der innerhalb der Stadt verlagert worden ist, soll eine Tank-
stelle mit einer Waschstraße entstehen. Dazu ist der gültige Bebauungsplan zu ändern 
und die planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür sind zu schaffen. 

Maßgebliches Ziel der dies begleitenden Verkehrsuntersuchung ist die überschlägige 
Abschätzung der induzierten Verkehre und der dadurch hervorgerufenen Wirkungen 
auf die Landesstraße L 3110 (Neuschlossstraße), an die die Fläche angebunden wer-
den soll; dazu ist ein Leistungsfähigkeitsnachweis zu führen. Zusätzlich sind Aussagen 
zu einer geeigneten verkehrlichen Anbindung zu treffen.  

 

Abbildung 1: Lage des Untersuchungsgebietes 

 

2. Bestand 2015 

Im Zuge einer Ortsbegehung wurde die Bestandssituation erfasst. Eindrücke der Situa-
tion vor Ort sind in Abbildung 2  dargestellt, sie zeigt den relevanten Knotenpunkt 
Neuschlossstraße/Industriestraße, in dessen Nähe die Anbindung der geplanten Nut-
zung liegen wird. 
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Abbildung 2: Fotodokumentation Neuschlossstraße/Industriestraße 

 

2.1 Verkehrliche Erschließung  

Die in Rede stehende Fläche liegt östlich der Kernstadt, nahezu am östlichen Stadtrand 
und unmittelbar südlich der Landesstraße L 3110 (Neuschlossstraße). Die Tankstelle 
und die Waschstraße sollen über eine Einfahrt und zusätzlich über eine zweite Ein- 
und Ausfahrt an das städtische Straßennetz angebunden werden.  

Dazu sind die im Bestand vorhandenen weiß-roten Baken und die auf die Fahrbahn auf-
gebrachten Recycling-Schwellen zu demontieren. Diese verhindern im Bestand, dass von 
Osten nach links in das Grundstück ein- bzw. aus dem Grundstück links nach Westen aus-
gefahren werden kann. Wenige Meter östlich der geplanten Ausfahrt ermöglicht ein Kreis-
verkehr das Wenden und damit quasi das Linksausfahren. Somit ergibt sich die in folgen-
der Abbildung 3 dargestellte, im Rahmen des Vorhabens geplante Anbindungssituation.  

 
Abbildung 3: Anbindung Tank- und Waschanlage 
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2.2 Verkehrsbelastungen 

Um die verkehrliche Situation beurteilen zu können, sind aktuelle Verkehrsdaten not-
wendig. Aus diesem Grund wurde eine Bestandsaufnahme des fließenden motorisier-
ten Individualverkehrs (MIV) durchgeführt. An einem repräsentativen Werktag (Diens-
tag, den 21. April 2015) wurde in der nachmittäglichen Stundengruppe von 15:00 bis 
19:00 Uhr eine Knotenstromzählung am Knotenpunkt Neuschlossstraße/Industriestra-
ße durchgeführt. Dabei wurde sowohl die Stärke der Verkehrsbelastungen als auch die 
zeitliche und räumliche Verteilung der Verkehrsmengen ermittelt. Die Zählung erfolgte 
in 15-Minuten-Intervallen, wobei nach Fahrtrichtung und Fahrzeugart unterschieden 
worden ist.  

Die Zählergebnisse für den Kfz-Verkehr sind grafisch in Anhang 1  dokumentiert, 
eine tabellarische Aufbereitung zeigt Tabelle 1. 

 Verkehrsbelastungen  

 
15:00…19:00 

[Kfz/4h] 
15:00…19:00 

 [Kfz/4h] 
16:15…17:15 

 [Kfz/h] 
16:15…17:15 

 [Kfz/h] 

 Ri Süd Ri Nord Ri Süd Ri Nord 

Industriestraße Nord 321 260 73 79 

Industriestraße Süd 694 574 186 156 

 Ri West Ri Ost Ri West Ri Ost 

Neuschlossstraße West 2.453 2.437 691 699 

Neuschlossstraße Ost 2.389 2.314 703 675 

Tabelle 1:  Verkehrsbelastungen Neuschlossstraße/Industriestraße – Analyse 2015 

Die nachmittägliche Spitzenstunde fällt auf die Zeit von 16:15 bis 17:15 Uhr. Wie aus 
der Tabelle hervorgeht, weist die Neuschlossstraße in dieser Zeit Querschnittsbelas-
tungen von nahezu 1.400 Kfz/h auf. In der Industriestraße liegt die Querschnittsbelas-
tung bei ca. 150 (Nord) bis 340 Kfz/h (Süd); auffallend sind die nahezu identischen Rich-
tungsbelastungen in der Neuschlossstraße (jeweils ca. 700 Kfz/h). Der Schwerver-
kehrsanteil am Knotenpunkt liegt bei ca. drei bis vier Prozent.  
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3. Verkehrserzeugung – Verkehrsprognose  

Zur Ermittlung der verkehrlichen Auswirkungen des Planvorhabens auf die Einmündung 
und zur Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs wird der zukünftige Kfz-Neuver-
kehr (Zu- und Abfluss) für die Nachmittagsspitze in Stärke und Richtung abgeschätzt. 
Zusätzlich ist in diesem Zusammenhang die allgemeine, von der geplanten Maßnahme 
unabhängige Situation zu prognostizieren. Der vorliegenden Untersuchung wird der 
Prognosehorizont 2030 zugrunde gelegt. 

Die Abschätzung der zu erwartenden Verkehre erfolgt auf Grundlage der Planungsvor-
gaben des Maßnahmenträgers und der hierzu relevanten Fachliteratur1. Damit ist eine 
Abschätzung der zu erwartenden Verkehrssituation möglich.  

 

3.1 Allgemeine Verkehrsentwicklung – Nullfall 2030 

Die allgemeine Verkehrsentwicklung berücksichtigt verschiedene Eingangsdaten und 
Kennwerte wie die Bevölkerungsentwicklung, Pkw-Dichte und durchschnittliche jähr-
liche Pkw-Fahrleistung in Deutschland, jedoch ohne Einbeziehung des unmittelbaren 
Planvorhabens. Daraus ergibt sich der Nullfall 2030. Dadurch werden Aussagen zu den 
spezifischen verkehrlichen Wirkungen des Planvorhabens möglich. Die Prognose der 
allgemeinen Entwicklung des Verkehrsaufkommens wird dazu mit 0,2 bis 0,4 Prozent 
Zuwachs pro Jahr vorgenommen, mithin etwa plus vier Prozent bis 2030.  

Damit ergibt sich in der nachmittäglichen Spitzenstunde eine Querschnittbelastung in 
der Neuschlossstraße von bis zu 1.450 Kfz/h, während der Zuwachs in der Industrie-
straße zur gleichen Zeit zu rund 160 Kfz/h im nördlichen Abschnitt bzw. zu ca. 360 im 
südlichen Abschnitt führt.  

 

3.2 Struktur und Nutzung 

Die Größe des hier in Rede stehenden Grundstücks2 umfasst etwa 3.500 m2 . Es sind 
gewerbliche Nutzungen durch eine Tankstelle mit Waschstraße vorgesehen. Die Tank-
stelle wird über drei Zapfsäulen verfügen, zusätzlich zur Waschstraße sind weitere acht 

                                                             
1 FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRASSEN- UND VERKEHRSWESEN (FGSV): Hinweise zur Standortentwicklung an 

Verkehrsknoten; Köln, 2005 und Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen; Köln, 2006.   
2  Graner, Architekten - Ingenieure: Vorentwurf Lageplan, Planungsstand: 17. Dezember 2014. 
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Boxen vorgesehen, in denen die Kunden ihre Fahrzeuge selbst reinigen. Über plausible 
Ansätze sind hierzu Abschätzungen vorzunehmen. 

Zwar gibt die Fachliteratur1 Kennwerte vor, mit denen sich über die Baulandfläche die 
Anzahl der Beschäftigten abschätzen und aus diesem Wert der Beschäftigtenverkehr 
ermitteln lässt, jedoch wird dieser hier als nicht relevant eingeschätzt und vernachläs-
sigt; für die Verkehrserzeugung durch Tankstelle und Waschstraße wird allein der Kun-
denverkehr als relevant angesehen. 

 

3.3 Verkehrserzeugung aus gewerblicher Nutzung  

Für die geplante Tankstelle/Waschstraße ist der zu erwartende induzierte Verkehr ab-
zuschätzen – insbesondere der induzierte Neu-Verkehr. Dies sind Verkehrsströme, die 
ohne das Vorhaben nicht im Einzugsgebiet auftreten würden, in Abgrenzung zu den-
jenigen, die ohnehin im relevanten Gebiet auftreten und die Tankstation im Vorbeifah-
ren (fachlich: „Mitnahmeeffekt“)  aufsuchen – dieser Aspekt ist hier als maßgelblich an-
zusehen. Aus der einschlägigen Fachliteratur und aus eigenen Abschätzungen wird 
nachfolgend eine Verkehrsprognose abgeleitet, die somit im Wesentlichen den Kun-
denverkehr beinhaltet – der Beschäftigtenverkehr wird vernachlässigt. Es werden zwei 
Ansätze für die Tankstelle herangezogen, die eine Mengeneinschätzung ermöglichen, 
sowie ein Abschätzung für die Waschstraße. 

3.3.1 Ansatz 1 – Abschätzung über anteilige Verkehrsbelastung 

Es wird angenommen, dass ca. jede 20. aller über den Querschnitt vor der geplanten 
Tankstelle verlaufenden Kfz-Fahrten zur Tankstelle fährt (entsprechend fünf Prozent). 
Dazu wird jede dieser Fahrten „umgelegt“; z.B. werden aus Geradeausfahrern von West 
nach Ost Rechtsabbieger von West nach Süd und dann Rechtsabbieger von Süd nach 
Ost, usw. 

Anteilig aus Knotenstrombelastung: 
1.378 Kfz/h – davon 5% = 69 Kfz-Fahrten/h (Quell- bzw. Zielverkehr) – gerundet: 70 
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3.3.2 Ansatz 2 – Abschätzung über Vergleichsobjekt 

Aus einer Verkehrszählung, die aus Anlass der gleichen Fragestellung in einer 25.000-
Einwohner-Stadt in Südhessen (Tagesverkehr, November 20103) an einer vergleichba-
ren Tankstelle (mit drei Zapfsäulen) durchgeführt worden ist, werden die für die geplan-
te Tankstelle zu erwartenden Zu- und Abfahrten über Analogieschluss abgeleitet. Die 
geplante Tankstelle soll ebenfalls über drei Zapfsäulen verfügen.  

Im gesamten Zählzeitraum waren an der Vergleichs-Tankstelle ca. 400 Zu- bzw. Ab-
fahrten gezählt worden. Die Vergleichs-Tankstelle liegt am Stadtrand an einer städti-
schen Hauptverkehrsstraße mit einer Tagesbelastung von ca. 16.500 Kfz/24h. Aus der 
aktuellen Zählung ergibt sich für die Neuschlossstraße (L 3110) eine Tagesbelastung 
von rund 15.400 Kfz/24h – auch bezüglich dieses Aspekts ist die Vergleichbarkeit mit-
hin gegeben. Es wird angenommen, dass der Spitzenstundenanteil bei ca. 15 Prozent 
des Tagesverkehrs liegt, sodass folgende Rechnung weiter hilft: 

400 Kfz/16h * 15% = 60 Kfz-Fahrten/h (Quell- bzw. Zielverkehr) 

3.3.3 Fazit 

Beide Ansätze führen für den Ziel- und Quellverkehr einer Tankstelle zu ähnlichen Er-
gebnissen – das höhere wird den nachfolgenden Planungsüberlegungen zugrunde 
gelegt. Der Beschäftigen- und Wirtschaftsverkehr wird als vernachlässigbar eingestuft.  

3.3.4 Abschätzung Waschstraße 

Für den Betrieb der Waschstraße wird angenommen, dass deren Hauptnutzung nicht in 
die werktägliche nachmittägliche Spitzenstunde fällt – sie wird eher am Samstag er-
wartet. Gleichwohl sind auch für die werktägliche Nutzung Annahmen zu treffen, wie 
z.B. dass ein Waschvorgang in der Waschstraße rund drei bis fünf Minuten dauert und 
dass die Anlage  in der besagten Spitzenzeit „nur“ ausgelastet ist (dass also die Wasch-
vorgänge ohne Wartezeit erfolgen). Es ergeben sich daraus 20 Waschvorgänge – ent-
sprechend 20 Pkw-Zufahrten (und Ausfahrten). Ergänzend wird angenommen, dass die 
Waschboxen zur Hälfte belegt sind und dass dort mit ca. fünf bis zehn Minuten gerech-
net werden muss (setze: 6 Minuten); mithin erfolgen also weitere (8 * 50% * 60/6 =) 40 
Waschvorgänge (entspricht ebenso vielen Pkw- Zu- und Ausfahrten).  

                                                             
3 Magistrat der Stadt Pfungstadt: Verkehrszählung Pfungstadt, Eberstädter Straße/Im Schöffenstuhl; Darmstadt im 

November 2010.   
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Waschstraße:  
60 Min./h / 3 Min./Vorgang = 20 Pkw-Fahrten/h ( Quell- bzw. Zielverkehr) 
Waschboxen:  
8 Boxen * 50% * 60 Min./h / 6 Min./Vorgang = 40 Pkw-Fahrten/h (Quell- bzw. Zielverkehr) 

3.3.5 Wirtschaftsverkehr  

Zur Ermittlung des induzierten Wirtschaftsverkehrs (Lieferanten, Entsorgung,...) wird 
vereinfacht davon ausgegangen, dass täglich eine Kfz-Fahrt stattfindet – diese wird 
nicht in der nachmittäglichen Spitzenstunde erwartet.  

3.3.6 Gesamter induzierter Verkehr nachmittägliche Spitzenstunde 

Insgesamt werden durch die Tankstelle und Waschstraße in der nachmittäglichen Spit-
zenstunde offensichtlich rund 260 Kfz-Fahrten im Querschnitt induziert 
(=(70+(20+40))*2) – folglich jeweils 130 zu- und abfahrend. Für die weiteren Wirkungs-
abschätzungen wird ergänzend unterstellt, dass ca. 20 Prozent der „Wasch“-Fahrten 
mit einem Tankvorgang verknüpft werden, also nicht ein zweites Mal beaufschlagt 
werden müssen: 

70 Tank-Fahrten + (20+40) * 0,8 Wasch-Fahrten = 118 Pkw-Fahrten/h  
– jeweils als Quell UND Zielverkehr 

Vereinfachend wird weiterhin unterstellt, dass die Fahrten zum Tanken zu 80 Prozent 
nicht als Neuverkehr auftreten, sondern als Erledigung „im Vorbeifahren“ (Mitnahmeef-
fekt), während für die Waschvorgänge ein umgekehrtes Verhältnis angenommen wird. 

Folgende Prognosebelastungen sind somit als Neuverkehr zu berücksichtigen: 
70 Tank-Fahrten * 0,2 = 14 Pkw-Fahrten/h – Quell UND Zielverkehr 
20+40 Wasch-Fahrten * 0,8 * 0,8 = 38 Pkw-Fahrten/h – Quell UND Zielverkehr 

Zusätzlich sind folgende Fahrten als „Umorientierung“ zu berücksichtigen:  
70 * 0,8 + (20+40) * 0,2 * 0,8 = 66 Pkw-Fahrten/h – Quell bzw. Zielverkehr 

 

3.4 Räumliche und zeitliche Verkehrsverteilung  

Für den prognostizierten Neuverkehr wird eine Verkehrsverteilung für die künftige Si-
tuation erstellt, die sich an den Ergebnissen der Bestands-Zählung des Knotenpunktes 
Neuschlossstraße/Industriestraße sowie an der Siedlungsstruktur der Stadt orientiert. 
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Daraus werden die resultierenden Verkehrsströme abgeleitet, wie in Abbildung 4 dar-
gestellt: 

 
Abbildung 4: Verkehrsverteilung Spitzenstunde 

Neuverkehr Spitzenstunde 
je Quell- (14+38) Pkw-Fahrten * 50 Prozent =  26 Kfz-Fahrten – von/nach Westen 
und Zielverkehr: (14+38) Pkw-Fahrten * 50 Prozent =  26 Kfz-Fahrten – von/nach Osten 
 
Umorientierung Spitzenstunde 
je Quell- 66 Pkw-Fahrten * 50 Prozent =  33 Kfz-Fahrten – von/nach Westen  
und Zielverkehr: 66 Pkw-Fahrten * 50 Prozent =  33 Kfz-Fahrten – von/nach Osten 
 
Die aufgeführten Quell-/Zielbeziehungen sind im Detail auf die Situation am Knoten-
punkt anzuwenden. Die entsprechenden Knotenstrombelastungen der nachmittägli-
chen Spitzenstunde sind in Anhang 2  angegeben. 

 

 

4 Leistungsfähigkeit  

An dem dem zu ändernden Bebauungsplan naheliegenden benachbarten Knotenpunkt 
Neuschlossstraße/Industriestraße wurde im Zuge der Bestandsaufnahme eine Ver-
kehrserhebung durchgeführt. Zur planerischen Einschätzung der verkehrlichen Situati-
on wird dazu nun eine Leistungsfähigkeitsbewertung durchgeführt – auch wenn dies 
nicht primär Gegenstand der Planung ist. Aus den Bestandsdaten bzw. in Ergänzung 
derselben wird dann die Prognosesituation ebenfalls einer solchen Bewertung unter-
zogen; dabei werden auch die Einflüsse des Nullfalles 2030 berücksichtigt.  
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Für die Bewertung der Leistungsfähigkeit wird das allgemein anerkannte Rechenpro-
gramm KNOSIMO4  verwendet. Sie erfolgt nach den Kriterien des Handbuchs für die 
Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS)5 durch die Einteilung in eine Verkehrs-
qualitätsstufe über die mittlere Wartezeit (z.B. hier: mittlere Wartezeit kleiner oder 
gleich 28 Sekunden  gute Verkehrsqualitätsstufe B; mittlere Wartezeit = Verlustzeit 
minus 8 Sekunden). Im HBS werden sechs verschiedene Qualitätsstufen des Verkehrs-
ablaufs (QSV) definiert. Stufe A stellt die beste Qualität dar und Stufe F die schlechtes-
te. Durch diese Sechsstufigkeit kann verbal eine Einstufung gemäß des schulischen 
Notensystems vorgenommen werden (A = „sehr gut“, B = „gut“, C = „befriedigend“, D = 
„ausreichend“, E = „mangelhaft“ und F = „ungenügend“).  

 

 

4.1 Bestand 2015 

Im Bestand ist der Knoten Neuschlossstraße/Industriestraße als vorfahrtberechtigte 
Kreuzung ausgebildet – die Neuschlossstraße weist dabei in beiden Richtungen Links-
abbiegespuren auf; in der nachgeordneten Industriestraße sind zwar keine separaten 
Abbiegespuren markiert, die Knotenpunktgeometrie ermöglicht aber, dass sich mindes-
tens ein bis zwei Fahrzeuge nebeneinander als Links- bzw. Rechtsabbieger aufstellen. 
Es ist festzustellen, dass der Knotenpunkt die vorhandenen Verkehrsmengen mit deut-
lichen Einschränkungen nicht leistungsfähig abwickeln kann – die erreichte Verkehrs-
qualität beim Berechnungsverfahren nach HBS liegt in der nachmittäglichen Spitzen-
stunde bei der indiskutablen Qualitätsstufe F (Anhang 3.1, Tabelle 2) – mithin ist hier 
deutlicher Handlungsbedarf gegeben. Die Stadt Lampertheim hat auf diesen Sachver-
halt längst reagiert: die Umgestaltung zu einem Kreisverkehr ist bereits in Vorbereitung.  

                                                             
4 BPS GmbH, Bochum/Karlsruhe: Simulationsprogramm für Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlage (KNOSIMO, Version 5.1); 

Karlsruhe, 2013. 
5  FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRASSEN- UND VERKEHRSWESEN (FGSV): Handbuch für die Bemessung von 

Straßenverkehrsanlagen (HBS); Köln, 2001 – Ausgabe 2009. 



Stadt Lampertheim – Verkehrsuntersuchung Seite 10  
5. Änderung des Bebauungsplanes 043 I "Rosenstock – 1. Teilabschnitt"  

EB BPlanLampheimD.docx/13.07.15 Freudl VERKEHRSPLANUNG 

Kennwerte n. Sp-h 

Knotenpunktbelastung [Kfz/h] 1.631 

mittlere Verlustzeit [s] 
des kritischen Verkehrsstroms 

94,9 
(4) 

mittlere Rückstaulänge [Kfz] 
des kritischen Verkehrsstroms 

2 

Verkehrsqualitätsstufe F 
n.Sp-h: nachmittägliche Spitzenstunde 

Tabelle 2: Leistungsfähigkeit Analyse 2015 – Neuschlossstraße/Industriestraße 
 

4.2 Planfall 2030 

Die für die neue Nutzung geplante Anbindungssituation ist bezüglich der Leistungsfä-
higkeit zu bewerten. Dabei wird auch der Einfluss des Nullfalles berücksichtigt – wie 
aus Kapitel 3.1  hervorgeht, wird dazu ein Aufschlag von vier Prozent einkalkuliert. Die 
Verkehrsbelastungen aus der spezifischen Prognose ergeben sich aus Kapitel 3.3. Die 
beiden in Kapitel 2.1  beschriebenen Zu- bzw. Ausfahrsituationen werden vereinfacht 
rechnerisch zusammengelegt; somit wird eine verkehrstechnisch ungünstigere Situati-
on unterstellt. 

Kennwerte n. Sp-h 

Knotenpunktbelastung [Kfz/h] 1.637 

mittlere Verlustzeit [s] 
des kritischen Verkehrsstroms 

25,1 
(6) 

mittlere Rückstaulänge [Kfz] 
des kritischen Verkehrsstroms 

1 

Verkehrsqualitätsstufe B 

Tabelle 3: Leistungsfähigkeit Planfall 2030 – Neuschlossstraße/Tankstelle, Waschstraße 

Die geringfügig steigenden Verkehrsbelastungen, hervorgerufen durch die geplante 
5. Änderung des Bebauungsplanes, führen im Planfall an der Zu- bzw. Ausfahrt der 
Tank- und Waschanlage in die Neuschlossstraße in der nachmittäglichen Spitzenstun-
de zur guten Verkehrsqualitätsstufe B (Anhang 3.2).  
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5 Resümee  

Dem in Rede stehenden Vorhaben für die 5. Änderung des Bebauungsplanes 043 I 
„Rosenstock – 1. Teilabschnitt“  kann bescheinigt werden, dass aus verkehrlicher Sicht 
keine einschränkenden Aspekte erkennbar sind, die einer Realisierung unangemessen 
hohe oder gar unüberwindliche Hürden in den Weg stellen könnten. Die mit den neuen 
Nutzungen verbundenen induzierten Verkehrsströme können stets in angemessener 
Qualität abgewickelt werden.  

Die vorgesehene Anbindungsform – eine Einfahrt „rechts-rein“, eine Ein- und Ausfahrt 
„rechts-raus“ und „links-rein“ – weist die gute Leistungsfähigkeits-Qualitätsstufe B 
auf. Der im Bestand vorhandenen bzw. unmittelbar vor Realisierung befindlichen 
Kreisverkehre im Zuge der Neuschlossstraße westlich und östliche der in Rede ste-
henden Fläche  bewirken, dass die Anbindungssituation der Tank- und Waschanlage 
als sehr gut bezeichnet werden kann. 









Anhang 3.1  

Leistungsfähigkeitsuntersuchung mit Simulationsprogramm zur Beurteilung von

Verkehrsqualität und Kapazität an Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlagen (KNOSIMO)

Knotenpunkt: Lampertheim

Neuschlossstraße/Industriestraße

Planfall / Zählung: Analyse 21. April 2015

Tageszeit: nachmittägliche Spitzenstunde (16:15 - 17:15 Uhr)

Knotenstrombelastungen Eingabeeinheit: Kfz/h

Vorfahrtregelung: -  Dreiecksinsel

205 StVO 2 1  Aufstelllänge

Zufahrt  D 41 32  Belastung

Zufahrt  A Zufahrt  C

∆-Insel       Aufstelllänge Belastung Belastung Aufstelllänge       ∆-Insel

4 55 18 1 x

547 596

- 1 97 89 4

Zufahrt  B 54 6 96  Belastung

Vorfahrtregelung: 0 0  Aufstelllänge

205 StVO -  Dreiecksinsel

Umrechnungsfaktor

in PKW-Einheiten: 1,04

Zufahrt A: Neuschlossstraße West Lage des Knotenpunkts:

Zufahrt B: Industriestraße Süd

Zufahrt C: Neuschlossstraße Ost Anzahl der

Zufahrt D: Industriestraße Nord Simulationsschleifen: 20

Leistungsfähigkeit

Strom VZ mitt* RS mitt

[s] [Pkw-E]

1 15,3  0,1  

2 0,0  0,0  

3 0,0  0,0  

4 94,9  1,3  

5 79,7  0,1  

6 58,3  1,3  

7 16,6  0,2  

8 0,0  0,0  

9 0,1  0,0  

10 93,5  0,8  

11 0,0  0,0  

12 38,4  0,3  

S: 94,9  1,3  

* Verlustzeit = Wartezeiten + 8 s

erreichbare Qualitätsstufe QSV  F

A

F

E

E

0

0

11.697

A

D0

maximal:

43 43

19

33

19

wartend

1

101101

56

6

100

55

6

1

0

0

0

1

A

A

F

A

Fahrzeuge

32

00

[Pkw-E/h]

0

0

angekommen abgefahren

0

93

620

99

93

620

innerorts

[Pkw-E/h]

57

569

[Pkw-E/h]

57

569

Qualitätsstufe

[-]

A

A

A31 A K1 nSph.xlsx - 06.07.2015 Freudl VERKEHRSPLANUNG



Anhang 3.2  

Leistungsfähigkeitsuntersuchung mit Simulationsprogramm zur Beurteilung von

Verkehrsqualität und Kapazität an Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlagen (KNOSIMO)

Knotenpunkt: Lampertheim

Neuschlossstraße/Zu- und Ausfahrt Tankstelle, Waschstraße

Planfall / Zählung: Planfall 2030

Tageszeit: nachmittägliche Spitzenstunde (16:15 - 17:15)

Knotenstrombelastungen Eingabeeinheit: Kfz/h

Zufahrt  A Zufahrt  B

∆-Insel       Aufstelllänge Belastung Belastung Aufstelllänge       ∆-Insel

669 732

- 0 59 59 0

Zufahrt  C 118  Belastung

Vorfahrtregelung: 1  Aufstelllänge

205 StVO -  Dreiecksinsel

Umrechnungsfaktor

in PKW-Einheiten: 1,05

Lage des Knotenpunkts:

Zufahrt A: Neuschlossstraße West

Zufahrt B: Neuschlossstraße Ost Anzahl der

Zufahrt C: Zu-/Ausfahrt Tankstelle/Waschstraße Simulationsschleifen: 20

Leistungsfähigkeit

Strom VZ mitt* RS mitt

[s] [Pkw-E]

2 0,0  0,0  

3 0,0  0,0  

6 25,1  0,6  

7 16,7  0,1  

8 0,0  0,0  

S: 25,1  0,6  

* Verlustzeit = Wartezeiten + 8 s

erreichbare Qualitätsstufe QSV  B

innerorts

11.719 maximal:

angekommen abgefahren wartend

0

0

A

A

B

A

Qualitätsstufe

[-]

A

1

[Pkw-E/h]

0

Fahrzeuge

[Pkw-E/h]

702

123

769

62

124

[Pkw-E/h]

702

62

6262

769 0

A32 PF K2 nSph.xlsx - 06.07.2015 Freudl VERKEHRSPLANUNG
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Stellungnahme zur Zufahrtssituation zum Grundstück 
hier: Ausbildung der Linksabbiegespur 

Im Rahmen der 5. Änderung des Bebauungsplanes 043 I „Rosenstock – 1. Teilabschnitt“ ist die 
Einrichtung einer neuen Nutzungen vorgesehen; für deren geplante Anbindung an die Neu-
schlossstraße soll eine Linksabbiegespur eingerichtet werden. 

Um deren Leistungsfähigkeit zu prüfen, war zunächst eine Verkehrsmengenabschätzung und 
darauf aufbauend ein Leistungsfähigkeitsnachweis erstellt worden. Dieser weist für die in Rede 
stehende Einmündung die gute Verkehrsqualitätsstufe B auf.  

Durch die Verkehrsströme, die aus Osten zum Grundstück erwartet werden – mithin also die 
Linksabbieger – ist davon auszugehen, dass eine Linksabbiegespur mit einer Aufstelllänge für 
zwei Pkw ausreichend und angemessen ist (rechnerisch würde sogar ein Platz ausreichen); hin-
zuzurechnen ist noch die Verziehungs- bzw. Verzögerungslänge nach dem gültigen Regelwerk 
(RASt 061, Kapitel 6.3.3). Bemessungsgröße ist dabei die Stärke des Linksabbiegestromes aus 
der Neuschlossstraße in die überplante Fläche, die hier im Maximum zu 59 Kfz-Fahrten in der 
nachmittäglichen Spitzenstunde ermittelt worden ist. Gemäß Tabelle 44  ist eine Linksabbiege-
spur erforderlich, deren Ausbildung den Angaben der Tabellen 45  und 46  folgt. Somit ergibt sich 
eine Aufstelllänge von 20 m (Regelmaß) bei einer Verziehungslänge von 30 m – insgesamt also 
50 m. Es wird empfohlen, die Einmündung gemäß der Richtlinie auszubilden.  

Die Zufahrt für die Linksabbieger befindet sich in rund 90 m Entfernung zum westlich liegenden 
Knotenpunkt der Neuschlossstraße mit der Industriestraße und rund 170 m entfernt zur östlich 
liegenden Gewerbestraße. Bei der ermittelten Ausbaulänge der Linksabbiegespur verbleibt so-
mit ein deutlich ausreichender Abstand von (170 – 50 =) 120 m zur Ausfahrt aus dem Kreisver-
kehr Neuschlossstraße/Gewerbestraße. 

 

                                                      
1  FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRASSEN- UND VERKEHRSWESEN (FGSV): Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06); 

Köln, 2006. 
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Stellungnahme zur verkehrlichen Situation für den städtischen Busverkehr 
hier: Verlegung der Bushaltestelle „Neuschlossstraße“ 

Durch die im Rahmen der 5. Änderung des Bebauungsplanes 043 I „Rosenstock – 1. Teilabschnitt“ 
vorgesehenen neuen Nutzungen, genauer: durch deren geplante Anbindung an die Neuschlossstra-
ße, muss die im Bestand vorhandene Bushaltestelle „Neuschlossstraße“ verlegt werden. Sie befin-
det sich derzeit (Juli 2015) exakt an der Stelle, an der die westliche Zufahrt zum zu bebauenden 
Grundstück liegen soll; sie ist als Busbucht ausgebildet. Die Haltestelle wird in der Hauptverkehrszeit 
von maximal neun Kursen (einer davon als ALT) der Linien 602, 603, 604 und 644 bedient – durch-
schnittlich entspricht dies einer Abfahrt alle sieben Minuten. 

Nach den Plänen des Eigentümers bzw. des Maßnahmenträgers werden der östliche Fahrbahnrand 
der westlichen Zufahrt und der westliche Fahrbahnrand der östlichen Ausfahrt – also der verblei-
bende Zwischenraum zwischen Zu- und Ausfahrt zur Neuschlossstraße – 29 m Abstand zueinander 
haben. Auf dieser Länge könnte der Haltestellenstandort realisiert werden. So ergäbe sich eine Ver-
schiebung gegenüber dem Bestand um ca. 20 bis 25 m. Bezüglich des Bedienungskomforts für die 
Busfahrgäste resultiert daraus kein Nachteil – die Veränderung der zurückzulegenden Wegeentfer-
nungen ist marginal und als unbedeutend einzustufen. 

Soll der Haltestellentyp „Busbucht“ beibehalten werden, läge die notwendige Ausbaulänge bei rund 
50 m – diese wäre gegeben, wenn (was hier möglich und sinnvoll ist) die Zu- und Ausfahrten zum 
Grundstück für diese Fahrvorgänge hinzugezogen würden. Die Einfahrt des Busses in die Bucht ver-
läuft dann teilweise über die westliche Zufahrt, die Ausfahrt aus der Haltestelle über die östliche 
Ausfahrt vom Grundstück. Die Busse selbst benötigen beim Halten bzw. beim Fahrgastwechsel le-
diglich ihre eigene Fahrzeuglänge – also maximal 18 m; diese sind zwischen den beiden Zu- und 
Ausfahrten mit 29 m (s.o.) reichlich vorhanden. 

Nach dem gültigen und anzuwendenden Regelwerk für den öffentlichen Personennahverkehr sind 
zur Förderung der Attraktivität des ÖPNV Bushaltestellen nach Möglichkeit als „Buskap“ auszubauen 
(die im Bestand vorhandene Bucht könnte dann aufgehoben werden). Auch an innerstädtischen 
Hauptverkehrsstraßen können und sollen Buchten durch Kaps ersetzt werden; dies wäre hier mit 
der Stadtverwaltung Lampertheim abzustimmen. Wichtiger Grundlage für eine solche Entscheidung 
ist die Tagesbelastung im Kfz-Verkehr, die hier überschlägig ermittelt worden ist1, sie liegt bei rund 
15.400 Kfz/24h. 

Eine geringfügige Verschiebung der Bushaltestelle ist unkritisch bezüglich des Bedienungskomforts 
für die Fahrgäste und baulich realisierbar sowohl als Buskap als auch als Busbucht. Die Lage zwi-
schen den beiden Grundstückszu- bzw. -ausfahrten wird als machbar eingestuft – aufgrund der 
weniger als zehn Abfahrten pro Stunde wird hier keine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit er-
wartet.  

                                                      
1 Freudl VERKEHRSPLANUNG: Verkehrsuntersuchung zur 5. Änderung des Bebauungsplanes 043 I „Rosenstock – 1. Teilabschnitt“, Darm-

stadt, 6.Juli 2015 – Kapitel 3.3.2, Seite 6. 
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